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1. Terrain 

1.1 Massgebendes Terrain 

Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge 
früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürli-
chen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungstech-
nischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewilli-
gungsverfahren abweichend festgelegt werden. 

2. Gebäude 

2.1 Gebäude 

Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste 
Überdachung und in der Regel weitere Abschlüsse aufweisen. 

2.2 Kleinbauten 

Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die zulässigen Masse nicht 
überschreiten und die nur Nebennutzflächen enthalten. 

2.3 Anbauten 

Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, überschreiten in ihren Dimen-
sionen die zulässigen Masse nicht und enthalten nur Nebennutzflächen. 

 

Figur 2.1 – 2.3 Gebäude, Anbauten und Kleinbauten 
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2.4 Unterirdische Bauten 

Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Geländer 
und Brüstungen, vollständig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten 
Terrain liegen. 

2.5 Unterniveaubauten 

Unterniveaubauten sind Gebäude, die höchstens bis zum zulässigen Mass über das massge-
bende, respektive über das tiefer gelegte Terrain hinausragen. 

 

Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten 

3. Gebäudeteile 

3.1 Fassadenflucht 

Die Fassadenflucht ist die Mantelfläche, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die äus-
sersten Punkte des Baukörpers über dem massgebenden Terrain. Vorspringende und unbe-
deutend rückspringende Gebäudeteile werden nicht berücksichtigt. 

3.2 Fassadenlinie  

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain. 

3.3 Projizierte Fassadenlinie 

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen 
Vermessung. 
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Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie 

 

 

Figur 3.1 – 3.3 Fassadenflucht und Fassadenlinie 
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3.4 Vorspringende Gebäudeteile 

Vorspringende Gebäudeteile ragen höchstens bis zum zulässigen Mass (für die Tiefe) über die 
Fassadenflucht hinaus und dürfen – mit Ausnahme der Dachvorsprünge – das zulässige Mass 
(für die Breite), beziehungsweise den zulässigen Anteil bezüglich des zugehörigen Fassaden-
abschnitts, nicht überschreiten. 

 

 

Figur 3.4 Vorspringende Gebäudeteile (Schnitt und Seitenansicht) 

4. Längenbegriffe, Längenmasse 

4.1 Gebäudelänge 

Die Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizier-
te Fassadenlinie umfasst. 
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4.2 Gebäudebreite 

Die Gebäudebreite ist die kürzere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die proji-
zierte Fassadenlinie umfasst. 

 

Figur 4.1 und 4.2 Gebäudelänge und Gebäudebreite 

5. Höhenbegriffe, Höhenmasse 

5.1 Gesamthöhe 

Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dach-
konstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain. 
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Figur 5.1 Gesamthöhe 

5.2 Fassadenhöhe 

Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassaden-
flucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie. 
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Figur 5.2 Fassadenhöhe 

5.3 Kniestockhöhe 

Die Kniestockhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbo-
dens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkon-
struktion. 

 

Figur 5.3 Kniestockhöhe 

5.4 Lichte Höhe 

Die lichte Höhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und 
der Unterkante der fertigen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses 
durch die Balkenlage bestimmt wird. 

 

 

Figur 5.4 Lichte Höhe 

6. Geschosse 

6.1 Vollgeschosse 

Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebäuden ausser Unter-, Dach- und Attikageschosse. 

Bei zusammengebauten Gebäuden und bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation 
gestaffelt sind, wird die Vollgeschosszahl für jeden Gebäudeteil bzw. für jedes Gebäude se-
parat ermittelt. 
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Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl 

6.2 Untergeschosse 

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen in 
der Fassadenflucht, im Mittel höchstens bis zum zulässigen Mass über die Fassadenlinie 
hinausragt. 
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Figur 6.2 Untergeschosse 

6.3 Dachgeschosse 

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhöhen das zulässige Mass nicht über-
schreiten. 
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Figur 6.3 Dachgeschosse 

 
 
 
 
 
 

7. Abstände und Abstandsbereiche 

7.1 Grenzabstand 

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzel-
lengrenze. 

7.2 Gebäudeabstand 

Der Gebäudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Ge-
bäude. 

7.3 Baulinien 

Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender und 
geplanter Anlagen und Flächen sowie der baulichen Gestaltung. 
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Figur 7.1 -7.3 Abstände und Abstandsbereiche 

 
 
 
 

8. Nutzungsziffern 

8.1 Anrechenbare Grundstücksfläche 

Zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) gehören die in der entsprechenden Bauzone 
liegenden Grundstücksflächen bzw. Grundstücksteile.  

Die Flächen der Hauszufahrten werden angerechnet.  

Nicht angerechnet werden die Flächen der Grund-, Grob- und Feinerschliessung. 
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*  Freihalteflächen und Grünflächen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit einer entsprechenden Nut-
zungsziffer belegt sind. 

Figur 8.1 Anrechenbare Grundstücksfläche 

 



 

Anhang 2  

Auszug der kommunal verbindlichen, 
kantonalen Gesetze 

- Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden 
(KRG; BR 801.100) 

- Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden 
(KRVO; BR 801.110) 

- Kantonales Waldgesetz 
(KWaG; BR 920.100) 

- Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Waldgesetz 
(RABzKWaG; BR 920.120)  

- Strassengesetz des Kantons Graubünden 
(StrG; BR 807.100) 

- Strassenverordnung des Kantons Graubünden 
(StrV; 807.110) 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 2 

Inhaltsverzeichnis 

1. ALLGEMEINES 6 

Verfahren, ErledigungsfristenVerfahren, ErledigungsfristenVerfahren, ErledigungsfristenVerfahren, Erledigungsfristen Art. 5 KRGArt. 5 KRGArt. 5 KRGArt. 5 KRG    6666 

2. KOMMUNALE NUTZUNGSPLANUNG 6 

VORSORGLICHE MASSNAHMEN 6 

Kommunale PlanungszonenKommunale PlanungszonenKommunale PlanungszonenKommunale Planungszonen Art. 21 KRGArt. 21 KRGArt. 21 KRGArt. 21 KRG    6666 

ZONENPLAN 7 

ZonenplanZonenplanZonenplanZonenplan Art. 26 KRGArt. 26 KRGArt. 26 KRGArt. 26 KRG    7777 

Zonen für öffentliche Bauten und AnlagenZonen für öffentliche Bauten und AnlagenZonen für öffentliche Bauten und AnlagenZonen für öffentliche Bauten und Anlagen Art. 28 KRGArt. 28 KRGArt. 28 KRGArt. 28 KRG    7777 

ErhaltungszonenErhaltungszonenErhaltungszonenErhaltungszonen Art. 31 KRGArt. 31 KRGArt. 31 KRGArt. 31 KRG    7777 

LandwiLandwiLandwiLandwirtschaftszonenrtschaftszonenrtschaftszonenrtschaftszonen Art. 32 KRGArt. 32 KRGArt. 32 KRGArt. 32 KRG    8888 

1. Naturschutzzonen1. Naturschutzzonen1. Naturschutzzonen1. Naturschutzzonen Art. 33 KRGArt. 33 KRGArt. 33 KRGArt. 33 KRG    9999 

2. Landschaftsschutzzonen2. Landschaftsschutzzonen2. Landschaftsschutzzonen2. Landschaftsschutzzonen Art. 34 KRGArt. 34 KRGArt. 34 KRGArt. 34 KRG    9999 

3. Freihaltezonen3. Freihaltezonen3. Freihaltezonen3. Freihaltezonen Art. 35 KRGArt. 35 KRGArt. 35 KRGArt. 35 KRG    9999 

4. A4. A4. A4. Archäologiezonen, Archäologische Schutzzonenrchäologiezonen, Archäologische Schutzzonenrchäologiezonen, Archäologische Schutzzonenrchäologiezonen, Archäologische Schutzzonen Art. 36 KRGArt. 36 KRGArt. 36 KRGArt. 36 KRG    10101010 

5. Grundwasser5. Grundwasser5. Grundwasser5. Grundwasser----    und Quellschutzzonenund Quellschutzzonenund Quellschutzzonenund Quellschutzzonen Art. 37 KRGArt. 37 KRGArt. 37 KRGArt. 37 KRG    10101010 

1. Gefahrenzonen1. Gefahrenzonen1. Gefahrenzonen1. Gefahrenzonen Art. 38 KRGArt. 38 KRGArt. 38 KRGArt. 38 KRG    10101010 

2. Wintersportzonen2. Wintersportzonen2. Wintersportzonen2. Wintersportzonen Art. 39 KRGArt. 39 KRGArt. 39 KRGArt. 39 KRG    11111111 

3. Zonen für künftige bauliche Nutzung3. Zonen für künftige bauliche Nutzung3. Zonen für künftige bauliche Nutzung3. Zonen für künftige bauliche Nutzung Art. 40 KRGArt. 40 KRGArt. 40 KRGArt. 40 KRG    11111111 

4. Zonen übriges Gemeindegebiet4. Zonen übriges Gemeindegebiet4. Zonen übriges Gemeindegebiet4. Zonen übriges Gemeindegebiet Art. 41 KRGArt. 41 KRGArt. 41 KRGArt. 41 KRG    11111111 

GENERELLER GESTALTUNGSPLAN 12 

1. Inhalt1. Inhalt1. Inhalt1. Inhalt Art. 42 KRGArt. 42 KRGArt. 42 KRGArt. 42 KRG    12121212 

2. Siedlun2. Siedlun2. Siedlun2. Siedlungggg Art. 43 KRGArt. 43 KRGArt. 43 KRGArt. 43 KRG    12121212 

3. Landschaft3. Landschaft3. Landschaft3. Landschaft Art. 44 KRGArt. 44 KRGArt. 44 KRGArt. 44 KRG    12121212 

Siedlung und LandschaftSiedlung und LandschaftSiedlung und LandschaftSiedlung und Landschaft Art. 73 KRGArt. 73 KRGArt. 73 KRGArt. 73 KRG    13131313 

Geschützte ObjekteGeschützte ObjekteGeschützte ObjekteGeschützte Objekte Art. 74 KRGArt. 74 KRGArt. 74 KRGArt. 74 KRG    13131313 

GENERELLER ERSCHIESSUNGSPLAN 13 

Genereller ErschliessungsplanGenereller ErschliessungsplanGenereller ErschliessungsplanGenereller Erschliessungsplan Art. 45 KRGArt. 45 KRGArt. 45 KRGArt. 45 KRG    13131313 

AREALPLAN 14 

ArealplanArealplanArealplanArealplan Art. 46 KRGArt. 46 KRGArt. 46 KRGArt. 46 KRG    14141414 

BAU- UND NIVEAULINIEN 14 

BaulinienBaulinienBaulinienBaulinien Art. 55 KRGArt. 55 KRGArt. 55 KRGArt. 55 KRG    14141414 

NiveaulinienNiveaulinienNiveaulinienNiveaulinien Art. 56 KRGArt. 56 KRGArt. 56 KRGArt. 56 KRG    15151515 

Ausnahmen, VerfahrenAusnahmen, VerfahrenAusnahmen, VerfahrenAusnahmen, Verfahren Art. 57 KRGArt. 57 KRGArt. 57 KRGArt. 57 KRG    15151515 

3. KANTONALE BAUVORSCHRIFTEN 15 

BaureifeBaureifeBaureifeBaureife Art. 72 KRGArt. 72 KRGArt. 72 KRGArt. 72 KRG    15151515 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 3 

NUTZUNGSZIFFERN 16 

Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 16 

NutzungsziffernNutzungsziffernNutzungsziffernNutzungsziffern Art. 37 KRVOArt. 37 KRVOArt. 37 KRVOArt. 37 KRVO    16161616 

Ausnützungsziffer (AZ)Ausnützungsziffer (AZ)Ausnützungsziffer (AZ)Ausnützungsziffer (AZ) Art. 37a KRVOArt. 37a KRVOArt. 37a KRVOArt. 37a KRVO    16161616 

MESSWEISEN DER ABSTÄNDE 18 

Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 18 

1. Gebäude1. Gebäude1. Gebäude1. Gebäude Art. 75 KRGArt. 75 KRGArt. 75 KRGArt. 75 KRG    18181818 

2. Weitere Bauten und Anlagen 2. Weitere Bauten und Anlagen 2. Weitere Bauten und Anlagen 2. Weitere Bauten und Anlagen  Art. 76 KRGArt. 76 KRGArt. 76 KRGArt. 76 KRG    18181818 

3. Unterschreitungen, Vorbehalte3. Unterschreitungen, Vorbehalte3. Unterschreitungen, Vorbehalte3. Unterschreitungen, Vorbehalte Art. 77 KRGArt. 77 KRGArt. 77 KRGArt. 77 KRG    19191919 

Gewässerabstand, WaldabstandGewässerabstand, WaldabstandGewässerabstand, WaldabstandGewässerabstand, Waldabstand Art. 78 KRGArt. 78 KRGArt. 78 KRGArt. 78 KRG    19191919 

Kantonales Waldgesetz (KWaG) 20 

WaldabstandWaldabstandWaldabstandWaldabstand Art. 22 KWaGArt. 22 KWaGArt. 22 KWaGArt. 22 KWaG    20202020 

Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Waldgesetz (RABzKWaG) 20 

1. Grundsatz1. Grundsatz1. Grundsatz1. Grundsatz Art. 26 RABzKWaGArt. 26 RABzKWaGArt. 26 RABzKWaGArt. 26 RABzKWaG    20202020 

2. Ausnahmen2. Ausnahmen2. Ausnahmen2. Ausnahmen Art. 27 RABzKWaGArt. 27 RABzKWaGArt. 27 RABzKWaGArt. 27 RABzKWaG    20202020 

Strassengesetz des Kantons Graubünden (StrG) 21 

BaulinienBaulinienBaulinienBaulinien Art. 17 StrGArt. 17 StrGArt. 17 StrGArt. 17 StrG    21212121 

Bauten und Anlagen an KantonsstrassenBauten und Anlagen an KantonsstrassenBauten und Anlagen an KantonsstrassenBauten und Anlagen an Kantonsstrassen Art. 45 StrGArt. 45 StrGArt. 45 StrGArt. 45 StrG    21212121 

Anpassung bestehender Bauten und AnlagenAnpassung bestehender Bauten und AnlagenAnpassung bestehender Bauten und AnlagenAnpassung bestehender Bauten und Anlagen Art. 46 StrGArt. 46 StrGArt. 46 StrGArt. 46 StrG    21212121 

Bewilligung von AnschlüssenBewilligung von AnschlüssenBewilligung von AnschlüssenBewilligung von Anschlüssen Art. 52 StrGArt. 52 StrGArt. 52 StrGArt. 52 StrG    21212121 

Strassenverordnung des Kantons Graubünden (StrV) 22 

Abstände für Bauten und AnlagenAbstände für Bauten und AnlagenAbstände für Bauten und AnlagenAbstände für Bauten und Anlagen Art. 19 StrVArt. 19 StrVArt. 19 StrVArt. 19 StrV    22222222 

BaulinienabstandBaulinienabstandBaulinienabstandBaulinienabstand Art. 20 StrVArt. 20 StrVArt. 20 StrVArt. 20 StrV    22222222 

PflanzenabstandPflanzenabstandPflanzenabstandPflanzenabstand Art. 21 StrVArt. 21 StrVArt. 21 StrVArt. 21 StrV    23232323 

Abstand von EinfriedungenAbstand von EinfriedungenAbstand von EinfriedungenAbstand von Einfriedungen Art. 22 StrVArt. 22 StrVArt. 22 StrVArt. 22 StrV    23232323 

SICHERHEIT 23 

Im AllgemeinenIm AllgemeinenIm AllgemeinenIm Allgemeinen Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79    KRGKRGKRGKRG    23232323 

AUSNAHMEN INNERHALB DER BAUZONEN 24 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) 24 

Ausnahmen Ausnahmen Ausnahmen Ausnahmen  Art. 82 KRGArt. 82 KRGArt. 82 KRGArt. 82 KRG    24242424 

4. VERFAHREN 25 

VERFAHREN FÜR DIE GRUNDORDNUNG 25 

Einleitung, VorprüfungsEinleitung, VorprüfungsEinleitung, VorprüfungsEinleitung, Vorprüfungs----    und Mitwirkungsverfahrenund Mitwirkungsverfahrenund Mitwirkungsverfahrenund Mitwirkungsverfahren Art. 47 KRGArt. 47 KRGArt. 47 KRGArt. 47 KRG    25252525 

VorprüfungsverfahrenVorprüfungsverfahrenVorprüfungsverfahrenVorprüfungsverfahren Art. Art. Art. Art. 12 KRVO12 KRVO12 KRVO12 KRVO    25252525 

ErlassErlassErlassErlass Art. 48 KRGArt. 48 KRGArt. 48 KRGArt. 48 KRG    25252525 

MitwirkungsauflageMitwirkungsauflageMitwirkungsauflageMitwirkungsauflage Art. 13 KRVOArt. 13 KRVOArt. 13 KRVOArt. 13 KRVO    26262626 

GenehmigungsverfahrenGenehmigungsverfahrenGenehmigungsverfahrenGenehmigungsverfahren Art. 14 KRVOArt. 14 KRVOArt. 14 KRVOArt. 14 KRVO    26262626 

Genehmigung: GrundsätzeGenehmigung: GrundsätzeGenehmigung: GrundsätzeGenehmigung: Grundsätze Art. 49 KRGArt. 49 KRGArt. 49 KRGArt. 49 KRG    27272727 

VERFAHREN FÜR  WEITERE RAUMPLANUNGSINSTRUMENTE 27 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 4 

5. FORMELLES BAURECHT 27 

BEWILLIGUNGEN 27 

BaubewilligungBaubewilligungBaubewilligungBaubewilligung Art. 86 KRGArt. 86 KRGArt. 86 KRGArt. 86 KRG    27272727 

BABBABBABBAB----BeBeBeBewilligung, BABwilligung, BABwilligung, BABwilligung, BAB----BehördeBehördeBehördeBehörde Art. 87 KRGArt. 87 KRGArt. 87 KRGArt. 87 KRG    28282828 

Koordination bei ZusatzbewilligungenKoordination bei ZusatzbewilligungenKoordination bei ZusatzbewilligungenKoordination bei Zusatzbewilligungen Art. 88 KRGArt. 88 KRGArt. 88 KRGArt. 88 KRG    28282828 

BewilligungsvoraussetzungenBewilligungsvoraussetzungenBewilligungsvoraussetzungenBewilligungsvoraussetzungen Art. 89 KRGArt. 89 KRGArt. 89 KRGArt. 89 KRG    29292929 

NebenbestimmungenNebenbestimmungenNebenbestimmungenNebenbestimmungen Art. 90 KRGArt. 90 KRGArt. 90 KRGArt. 90 KRG    29292929 

Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, BauvollendungBaubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, BauvollendungBaubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, BauvollendungBaubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, Bauvollendung Art. 91 KRGArt. 91 KRGArt. 91 KRGArt. 91 KRG    29292929 

BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 30 

A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 30 

Vorläufige BeurteilungVorläufige BeurteilungVorläufige BeurteilungVorläufige Beurteilung Art. 41 KRVOArt. 41 KRVOArt. 41 KRVOArt. 41 KRVO    30303030 

Baugesuch, BABBaugesuch, BABBaugesuch, BABBaugesuch, BAB----GesuchGesuchGesuchGesuch Art. 42 KRVOArt. 42 KRVOArt. 42 KRVOArt. 42 KRVO    30303030 

BaugespannBaugespannBaugespannBaugespann Art. 43 KRVOArt. 43 KRVOArt. 43 KRVOArt. 43 KRVO    30303030 

Vorläufige PrüfungVorläufige PrüfungVorläufige PrüfungVorläufige Prüfung Art. 44 KRVOArt. 44 KRVOArt. 44 KRVOArt. 44 KRVO    31313131 

Öffentliche Auflage, EinspracheÖffentliche Auflage, EinspracheÖffentliche Auflage, EinspracheÖffentliche Auflage, Einsprache Art. 45 KRVOArt. 45 KRVOArt. 45 KRVOArt. 45 KRVO    31313131 

BauentscheidBauentscheidBauentscheidBauentscheid Art. 46 KRVOArt. 46 KRVOArt. 46 KRVOArt. 46 KRVO    32323232 

1. Weiterleitung1. Weiterleitung1. Weiterleitung1. Weiterleitung Art. 47 KRVOArt. 47 KRVOArt. 47 KRVOArt. 47 KRVO    32323232 

2.2.2.2.    Anhörung, Bereinigung, SchiedsstelleAnhörung, Bereinigung, SchiedsstelleAnhörung, Bereinigung, SchiedsstelleAnhörung, Bereinigung, Schiedsstelle Art. 48 KRVOArt. 48 KRVOArt. 48 KRVOArt. 48 KRVO    32323232 

3. Entscheid, Eröffnung3. Entscheid, Eröffnung3. Entscheid, Eröffnung3. Entscheid, Eröffnung Art. 49 KRVOArt. 49 KRVOArt. 49 KRVOArt. 49 KRVO    33333333 

B. Meldeverfahren 33 

Nicht baubewilligungspflichtige BauvorhabenNicht baubewilligungspflichtige BauvorhabenNicht baubewilligungspflichtige BauvorhabenNicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben Art. 40 KRVOArt. 40 KRVOArt. 40 KRVOArt. 40 KRVO    33333333 

1. Anwendungsfälle1. Anwendungsfälle1. Anwendungsfälle1. Anwendungsfälle Art. 50 KRVOArt. 50 KRVOArt. 50 KRVOArt. 50 KRVO    35353535 

2. Verfahren2. Verfahren2. Verfahren2. Verfahren Art. 51 KRVOArt. 51 KRVOArt. 51 KRVOArt. 51 KRVO    36363636 

KOORDINATION 36 

A. Verfahrenskoordination 36 

1. Vorbereitung1. Vorbereitung1. Vorbereitung1. Vorbereitung Art. 52 KRVOArt. 52 KRVOArt. 52 KRVOArt. 52 KRVO    36363636 

2. Einreichung, vorläufige Prüfung2. Einreichung, vorläufige Prüfung2. Einreichung, vorläufige Prüfung2. Einreichung, vorläufige Prüfung Art. 53 KRVOArt. 53 KRVOArt. 53 KRVOArt. 53 KRVO    36363636 

3. Öffentliche Auflage, Einsprache3. Öffentliche Auflage, Einsprache3. Öffentliche Auflage, Einsprache3. Öffentliche Auflage, Einsprache Art. 54 KRVOArt. 54 KRVOArt. 54 KRVOArt. 54 KRVO    37373737 

B. Entscheidkoordination 37 

Bauvorhaben innerhalb der BauzonenBauvorhaben innerhalb der BauzonenBauvorhaben innerhalb der BauzonenBauvorhaben innerhalb der Bauzonen Art. 55 KRVOArt. 55 KRVOArt. 55 KRVOArt. 55 KRVO    37373737 

1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen Art. 56 KRVOArt. 56 KRVOArt. 56 KRVOArt. 56 KRVO    38383838 

2. Bereinigung, Schiedsstelle2. Bereinigung, Schiedsstelle2. Bereinigung, Schiedsstelle2. Bereinigung, Schiedsstelle Art. 57 KRVOArt. 57 KRVOArt. 57 KRVOArt. 57 KRVO    38383838 

3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide Art. 58 KRVOArt. 58 KRVOArt. 58 KRVOArt. 58 KRVO    39393939 

4. Gesamtentscheid4. Gesamtentscheid4. Gesamtentscheid4. Gesamtentscheid Art. 59 KRVOArt. 59 KRVOArt. 59 KRVOArt. 59 KRVO    39393939 

BAUKONTROLLEN 39 

Kontrolle der Bauausführung, BauabnahmeKontrolle der Bauausführung, BauabnahmeKontrolle der Bauausführung, BauabnahmeKontrolle der Bauausführung, Bauabnahme Art. 60 KRVOArt. 60 KRVOArt. 60 KRVOArt. 60 KRVO    39393939 

Baurechtswidrige Zustände Baurechtswidrige Zustände Baurechtswidrige Zustände Baurechtswidrige Zustände  Art. 61 KRVOArt. 61 KRVOArt. 61 KRVOArt. 61 KRVO    40404040 

VERANTWORTLICHKEIT, WIEDERHERSTELLUNG, STRAFE 40 

Verantwortlichkeit, HaftungVerantwortlichkeit, HaftungVerantwortlichkeit, HaftungVerantwortlichkeit, Haftung Art. 93 KRGArt. 93 KRGArt. 93 KRGArt. 93 KRG    40404040 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 5 

Wiederherstellung des rechtmässigen ZustandsWiederherstellung des rechtmässigen ZustandsWiederherstellung des rechtmässigen ZustandsWiederherstellung des rechtmässigen Zustands Art. 94 KRGArt. 94 KRGArt. 94 KRGArt. 94 KRG    40404040 

BusseBusseBusseBusse Art. 95 KRGArt. 95 KRGArt. 95 KRGArt. 95 KRG    41414141 

VerfahrenskostenVerfahrenskostenVerfahrenskostenVerfahrenskosten Art. 96 KRGArt. 96 KRGArt. 96 KRGArt. 96 KRG    42424242 

 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 6 

1. ALLGEMEINES 

Verfahren, Erledigungsfristen Art. 5 KRG 

1 Für die in diesem Gesetz und in der Verordnung  festgelegten Verfahren für Planungen, 
Bauvorhaben, Landumlegungen und die Erhebung von Erschliessungsabgaben gilt aus-
schliesslich kantonales Recht, soweit die Gemeinden und Regionalverbände nicht aus-
drücklich ermächtigt oder verpflichtet werden, abweichende oder ergänzende eigene 
Verfahrensvorschriften zu erlassen oder bestimmte Verfahren selbst zu regeln. 

2 Die zuständigen Behörden erledigen Gesuche in den in diesem Gesetz oder in der Ver-
ordnung festgelegten Ordnungsfristen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die 
Fristen beginnen, sobald die Gesuche formell richtig und vollständig vorliegen, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.  

3 Kann eine Frist ausnahmsweise nicht eingehalten werden, teilt die zuständige Behörde 
die Verzögerung den Betroffenen vor Ablauf der Frist mit kurzer Begründung und unter 
Bekanntgabe einer neuen Erledigungsfrist mit. 

2. KOMMUNALE NUTZUNGSPLANUNG 

VORSORGLICHE MASSNAHMEN 

Kommunale Planungszonen Art. 21 KRG 

1 Wird der Erlass oder die Änderung der Grundordnung oder eines Quartierplans in die 
Wege geleitet, kann der Gemeindevorstand für die davon betroffenen Gebiete eine Pla-
nungszone erlassen.  

2 In der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die neue Planung erschwe-
ren oder dieser entgegenstehen könnte. Insbesondere dürfen Bauvorhaben nur bewil-
ligt werden, wenn sie weder den rechtskräftigen noch den vorgesehenen neuen Pla-
nungen und Vorschriften widersprechen.  

3 Die Planungszone kann für die Dauer von zwei Jahren erlassen und mit Zustimmung 
des Departements angemessen verlängert werden.  

4 Die Gemeinde gibt den Erlass und Verlängerungen der Planungszone im amtlichen 
Publikationsorgan der Gemeinde und im Kantonsamtsblatt bekannt. Die Planungszone 
tritt mit der Bekanntgabe in Kraft. 
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ZONENPLAN 

Zonenplan Art. 26 KRG 

1 Der Zonenplan unterteilt das Gemeindegebiet in verschiedene Nutzungszonen. Die Zo-
nen der Grundnutzung bestimmen allgemein die zulässige Nutzung des Bodens. Die 
Zonen überlagerter Nutzung enthalten ergänzende Nutzungsvorschriften.  

2 Die Gemeinden scheiden entsprechend den örtlichen Bedürfnissen die Bauzonen, die 
Landwirtschaftszonen, die Schutzzonen sowie die weiteren Zonen aus. 

3 In den in diesem Gesetz umschriebenen Zonen gelten ausschliesslich die kantonalen 
Vorschriften, soweit die Gemeinden nicht ausdrücklich ermächtigt oder verpflichtet 
werden, abweichende oder ergänzende Bestimmungen zu erlassen. Scheiden die Ge-
meinden Bau-, Schutz- oder weitere Zonen aus, die nicht in diesem Gesetz umschrie-
ben sind, erlassen sie die erforderlichen Zonenvorschriften selbst.  

4 Im Zonenplan können Gebiete bezeichnet werden, in denen eine Folgeplanung (Quar-
tierplanung) durchgeführt wird. Die Festlegung einer Folgeplanung hat für das betrof-
fene Gebiet die Wirkung einer Planungszone. Die Folgeplanung wird von Amtes wegen 
oder auf Antrag von Betroffenen eingeleitet. 

Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen Art. 28 KRG 

1 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sind für öffentliche oder öffentlichen Interes-
sen dienende Bauten und Anlagen bestimmt. Untergeordnete private Nutzungen sind 
zulässig, wenn sie mit zonenkonformen Bauten baulich verbunden sind.  

2 Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck widersprechen, dürfen nur un-
terhalten werden. 

3 Die Zone kann unterteilt werden in Zone für öffentliche Bauten und Zone für öffentliche 
Anlagen. 

Erhaltungszonen Art. 31 KRG 

1 Erhaltungszonen dienen der Erhaltung von landschaftlich und kulturgeschichtlich wert-
vollen Kleinsiedlungen. Bauten und Anlagen sind in ihrem ursprünglichen Charakter 
und in ihrer Substanz zu erhalten. Die Umgebung ist im landschaftstypischen Zustand 
zu belassen. Neubauten sind nicht zulässig. Alle Bauvorhaben unterliegen der Gestal-
tungsberatung. Verbesserungen gestalterischer Art sind zulässig. 

2 Gebäude, die im Zeitpunkt der Baueingabe noch bestimmungsgemäss nutzbar und im 
Zonenplan oder im Generellen Gestaltungsplan weder als integral geschützt noch als 
landwirtschaftlich notwendig bezeichnet sind, dürfen innerhalb des bestehenden Volu-
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mens umgebaut und in ihrer Nutzung geändert werden. Die bauliche Grundstruktur, die 
äussere Erscheinung sowie der ursprüngliche Charakter des Gebäudes sind in den we-
sentlichen Zügen zu wahren. Störende frühere Eingriffe sind zu beseitigen. Untergeord-
nete Anbauten können im Interesse der Erhaltung historischer Bausubstanz bewilligt 
werden.  

3 Der Wiederaufbau nach Zerstörung ist gestattet. Die Gemeinden können im Baugesetz 
auch den Wiederaufbau nach Abbruch für zulässig erklären. Baubewilligungen für Wie-
deraufbauten dürfen nur erteilt werden, wenn:  

1. die bisherige Baute noch bestimmungsgemäss nutzbar war;  

2. die Ersatzbaute in Bezug auf Lage, Grösse, Form, Stellung, Gestaltung, Konstrukti-
on und Material der ursprünglichen Baute im Wesentlichen entspricht;  

3. das Gesuch für den Wiederaufbau innerhalb von drei Jahren nach der Zerstörung 
oder zusammen mit dem Abbruchgesuch eingereicht wird. 

4 Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie Solaranlagen mit einer Ab-
sorberfläche von mehr als 1 m² sind nur nach den Vorgaben des Generellen Erschlies-
sungsplans und des Generellen Gestaltungsplans gestattet. Erschliessungskosten sind 
vollumfänglich von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu tragen. Was-
sereinleitungen in Gebäude und Wassertanks sind nur zulässig, wenn eine gesetzes-
konforme Abwasserbehandlung gewährleistet ist.  

5 Der Generelle Gestaltungsplan kann entsprechend den örtlichen Verhältnissen ergän-
zende Bestimmungen enthalten. 

Landwirtschaftszonen Art. 32 KRG 

1 Die Gemeinden scheiden nach den Vorgaben des Bundesrechts die Landwirtschaftszo-
nen aus. Sie tragen dabei den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszonen an-
gemessen Rechnung. 

2 Für die Beurteilung der Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirt-
schaftszone ist das Bundesrecht massgebend. Vorbehalten bleiben eine engere Um-
schreibung der Zonenkonformität im Rahmen von Absatz 1 sowie die von der Regierung 
durch Verordnung erlassenen Bestimmungen über den landwirtschaftlichen Wohn-
raum. 

3 Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung im Sinne des Bundesrechts hi-
nausgehen, können in den von den Gemeinden ausgeschiedenen Zonen für bodenunab-
hängige Produktion als zonenkonform bewilligt werden. 
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Schutzzonen  

1. Naturschutzzonen Art. 33 KRG 

1 Naturschutzzonen umfassen naturnahe Lebensräume (Biotope) oder Lebensgemein-
schaften und weitere naturnahe Standorte, die sich durch besondere Artenvielfalt oder 
das Vorkommen seltener Arten auszeichnen, sowie wertvolle geologische oder erdge-
schichtliche Bildungen (Geotope). 

2 Neue Bauten und Anlagen sowie Eingriffe wie Ent- oder Bewässerungen und Düngun-
gen sind nicht gestattet. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen nur erneuert werden. 
Bauliche Eingriffe zur Renaturierung oder Revitalisierung sowie angepasste landwirt-
schaftliche Nutzung im Rahmen der Pflegemassnahmen sind zulässig. Vorbehalten 
bleiben weitergehende oder abweichende Anordnungen nach der Natur- und Heimat-
schutzgesetzgebung sowie in Bewirtschaftungsverträgen. 

2. Landschaftsschutzzonen Art. 34 KRG 

1 Landschaftsschutzzonen umfassen Landschaften von besonderer Schönheit und Eigen-
art oder mit ökologischer Funktion. 

2 Neue Bauten und Anlagen sind nicht gestattet. Vorbehalten sind Eingriffe zur Revitali-
sierung oder Aufwertung, unterirdische Leitungen, land- und forstwirtschaftliche Bau-
ten und Anlagen, sofern deren Erstellung an einem Standort ausserhalb der Land-
schaftsschutzzone nicht zumutbar ist, sowie Hochgebirgsunterkünfte. 

3 Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im Rahmen des Bundesrechts erneuert, teil-
weise geändert und innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens massvoll erweitert 
werden. Der Wiederaufbau nach Zerstörung, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen in 
landwirtschaftlichen Wohnbauten sowie die vollständige Zweckänderung von als schüt-
zenswert anerkannten Bauten und Anlagen können im Rahmen des Bundesrechts be-
willigt werden. 

4 Die Gemeinden legen innerhalb der Landschaftsschutzzonen die genauen Grenzen von 
Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung fest. Für 
die Moorlandschaften gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Bundesrechts. 

3. Freihaltezonen Art. 35 KRG 

1 Freihaltezonen umfassen Flächen, die zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und 
von Aussichtslagen sowie zur Gliederung von Siedlungsgebieten freizuhalten sind.  

2 Bauten und Anlagen dürfen dem Zonenzweck nicht widersprechen. 
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4. Archäologiezonen, Archäologische Schutzzonen Art. 36 KRG 

1 Archäologiezonen umfassen Flächen, auf denen mit grosser Wahrscheinlichkeit ar-
chäologische Funde und Befunde zu erwarten sind. Bauabsichten sind der Gemeinde 
vor Ausarbeitung der Projektpläne bekannt zu geben. Diese legt unter Beizug des Ar-
chäologischen Dienstes die erforderlichen Auflagen fest.  

2 Archäologische Schutzzonen umfassen bekannte archäologische Fundstellen. Es wer-
den nur Bauten und Anlagen bewilligt, die dem Zonenzweck dienen.  

5. Grundwasser- und Quellschutzzonen Art. 37 KRG 

1 Grundwasser- und Quellschutzzonen umfassen Gebiete, die für die Sicherstellung der 
Trinkwasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen sind. 

2 Gebiete innerhalb der Grundwasser- und Quellschutzzone gelten als besonders gefähr-
dete Bereiche nach Gewässerschutzgesetzgebung. Die für die Bewilligung zuständige 
Behörde unterbreitet Baugesuche der zuständigen Fachbehörde. 

3 Land- und forstwirtschaftliche, gartenbauliche und andere Nutzungen müssen so be-
trieben werden, dass ein ausreichender Schutz der Gewässer gewährleistet ist.  

Weitere Zonen  

1. Gefahrenzonen Art. 38 KRG 

1 Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die durch Lawinen, Rutschungen, Steinschlag, Über-
schwemmung oder andere Naturereignisse bedroht sind. Sie werden nach den kanto-
nalen Richtlinien in eine Gefahrenzone mit hoher Gefahr (Gefahrenzone 1) und in eine 
Gefahrenzone mit geringer Gefahr (Gefahrenzone 2) unterteilt.  

2 In der Gefahrenzone 1 dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt werden, die dem 
Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen. Bestehende Bauten und Anlagen, die dem 
Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, dürfen nur erneuert werden. In Bauwer-
ken wie Dämmen und dergleichen, die zum Schutze von Siedlungen errichtet werden, 
können gestützt auf ein Gesamtkonzept zonenkonforme oder standortgebundene Nut-
zungen bewilligt werden.  

3 In der Gefahrenzone 2 bedürfen neue Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von 
Menschen und Tieren dienen, besonderer baulicher Schutzmassnahmen. Bei wesentli-
chen Änderungen an bestehenden Gebäuden sind die erforderlichen Schutzmassnah-
men für das ganze Gebäude zu treffen.  

4 Bauten und Anlagen, die nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, bedür-
fen in Gefahrenzonen eines angemessenen Objektschutzes. 
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5 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen für Bauvorhaben in Gefahrenzonen werden 
nur erteilt, wenn eine Genehmigung der Gebäudeversicherung des Kantons Graubün-
den vorliegt. Diese erlässt Richtlinien für die baulichen Schutzmassnahmen und für den 
angemessenen Objektschutz. 

2. Wintersportzonen Art. 39 KRG 

1 Wintersportzonen umfassen das für den Wintersport erforderliche Gelände. 

2 Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen sowie Nutzungen wie Pflanzungen und 
Düngungen dürfen die Ausübung des Wintersports nicht beeinträchtigen. Einfriedungen 
im Bereich von Pisten sind während der üblichen Wintersaison zu entfernen. 

3 Standortgebundene Bauten und Anlagen für den Wintersport sind zulässig. Unter den 
gleichen Voraussetzungen können Bauten und Anlagen bewilligt werden, die der sport-
lichen oder touristischen Nutzung ausserhalb der Wintersaison dienen.  

4 Die Gemeinden können ergänzende Bestimmungen erlassen, insbesondere über das 
allgemeine Zutrittsrecht, über die Beanspruchung des Bodens für die Beschneiung und 
maschinelle Präparierung, über die Abgeltung von Ertragsausfällen und Schäden an 
Grundstücken sowie über die Aufteilung der daraus entstehenden Kosten auf die inte-
ressierten Unternehmen.  

3. Zonen für künftige bauliche Nutzung Art. 40 KRG 

1 Zonen für künftige bauliche Nutzung umfassen Gebiete, die für eine spätere Erweite-
rung der Bauzone vorgesehen sind.  

2 Zulässig sind Bauvorhaben, welche die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung 
für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen erfüllen und dem künftigen Zonen-
zweck nicht entgegenstehen.  

3 Landumlegungen in Zonen für künftige bauliche Nutzung sind nach den Grundsätzen 
für Landumlegungen in Bauzonen durchzuführen.  

4. Zonen übriges Gemeindegebiet Art. 41 KRG 

1 Die Zonen übriges Gemeindegebiet umfassen das unproduktive Land, die Gewässer 
sowie Restflächen, für die keine andere Nutzungszone in Frage kommt.  

2 Zulässig sind Bauvorhaben, welche die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung 
für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen erfüllen. 
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GENERELLER GESTALTUNGSPLAN 

1. Inhalt Art. 42 KRG 

1 Der Generelle Gestaltungsplan ordnet in den Grundzügen die Gestaltung (Erhaltung, 
Erneuerung, Weiterentwicklung) der Siedlungen und der Landschaft. 

2 Grundlage der Festlegungen bilden insbesondere Siedlungsanalysen, Gebäudeinventa-
re, Landschaftsinventare, Studien sowie Ergebnisse von Wettbewerben. 

3 Soweit sich die Rechtsfolgen der einzelnen Festlegungen nicht aus dem kantonalen 
Recht ergeben, werden sie in der Grundordnung geregelt. 

2. Siedlung Art. 43 KRG 

1 Siedlungsbereiche und Einzelbauten von besonderer künstlerischer, historischer, ar-
chitektonischer oder landschaftsprägender Bedeutung werden gestützt auf Siedlungs-
analysen oder andere Grundlagen als generell geschützte Siedlungsbereiche und Ein-
zelbauten in den Generellen Gestaltungsplan aufgenommen (geschützte Objekte).  

2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten werden nur gestützt auf ein Gebäudein-
ventar bewilligt. Dieses ist vor der Ausarbeitung der Projektpläne zu erstellen und bil-
det die Grundlage für die Festlegung der zulässigen baulichen Änderungen und allfälli-
ge Erhaltungsanordnungen in der Baubewilligung.  

3 Liegen bei Erarbeitung des Generellen Gestaltungsplans bereits Gebäudeinventare vor, 
können die zulässigen baulichen Änderungen an geschützten Objekten im Baugesetz 
festgelegt werden. 

4 Der Generelle Gestaltungsplan kann weitere Festlegungen enthalten wie Erneuerungs-
bereiche, Freihaltebereiche, Baugestaltungslinien, Nutzungsverlegungen, Gebiete mit 
Pflicht zur Gestaltungsberatung. 

3. Landschaft Art. 44 KRG 

1 Natur- und Kulturobjekte von besonderer Bedeutung werden gestützt auf Landschafts-
inventare oder gleichwertige Grundlagen als geschützte Natur- und Kulturobjekte in 
den Generellen Gestaltungsplan aufgenommen, sofern sie nicht einer Schutzzone zu-
gewiesen werden.  

2 Geschützte Objekte und ihre Umgebung dürfen weder zerstört noch beeinträchtigt wer-
den.  
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Siedlung und Landschaft Art. 73 KRG 

1 Siedlungen, Bauten und Anlagen sind nach den Regeln der Baukunst so zu gestalten 
und einzuordnen, dass mit der Umgebung und der Landschaft eine gute Gesamtwir-
kung entsteht.  

2 Wo dieses Gesetz oder die Ortsplanung eine Pflicht zur Gestaltungsberatung vorsehen, 
haben sich die Bauherrschaft bei der Ausarbeitung der Projektpläne und die Baubehör-
de bei der Beurteilung des Bauvorhabens durch Fachleute in Fragen der Baugestaltung 
beraten zu lassen. 

3 Verunstaltet eine Baute oder Anlage wegen mangelhaftem Unterhalt das Orts- oder 
Landschaftsbild, verpflichtet die für die Bewilligung zuständige Behörde die Eigentüme-
rin oder den Eigentümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen diese den Anord-
nungen innert Frist nicht nach, lässt die Behörde nach erfolgter Androhung die Mass-
nahmen auf Kosten der Säumigen durch Dritte vornehmen.  

Geschützte Objekte Art. 74 KRG 

1 Geschützte Objekte nach Artikel 43 sind zu erhalten.  

2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten unterliegen der Gestaltungsberatung. 
Die Bauabsichten sind vor der Ausarbeitung der Projektpläne der für die Bewilligung 
zuständigen Behörde bekannt zu geben. Diese legt zusammen mit der Bauherrschaft 
und den Fachleuten für Fragen der Baugestaltung, gestützt auf die Schutzziele gemäss 
Siedlungsanalyse und das Gebäudeinventar, die Erhaltungsanordnungen im Einzelnen 
fest. Liegt für das betroffene Objekt noch kein Gebäudeinventar vor, veranlasst sie die 
Inventarisierung. 

3 Bauliche Änderungen werden bewilligt, wenn sie die Erhaltungsanordnungen berück-
sichtigen. Die Bewilligung kann mit entsprechenden Auflagen verknüpft werden.  

4 Vorbehalten bleiben bereits bestehende Schutz- und Erhaltungsanordnungen der Ge-
meinden oder von kantonalen oder eidgenössischen Behörden, welche gestützt auf die 
Raumplanungs- oder die Natur- und Heimatschutzgesetzgebung getroffen wurden. 

GENERELLER ERSCHIESSUNGSPLAN 

Genereller Erschliessungsplan Art. 45 KRG 

1 Der Generelle Erschliessungsplan legt in den Grundzügen die Verkehrs-, Versorgungs- 
und Entsorgungsanlagen zur Erschliessung der Bauzonen und anderer Nutzungszonen 
fest. Er enthält mindestens die Anlagen der Grund- und Groberschliessung und, wo 
keine Folgeplanung festgelegt ist, auch Anlagen der Feinerschliessung, die mehreren 
Grundstücken dienen.  
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2 Der Generelle Erschliessungsplan legt ferner bedeutende Erschliessungsanlagen mit 
Ausstattungscharakter wie Anlagen des öffentlichen Verkehrs, Parkierungsanlagen, 
Beschneiungsanlagen, Loipen, Fusswege, Wanderwege, Radwege und Reitwege fest.  

3 Die Gemeinden unterscheiden im Generellen Erschliessungsplan bestehende und ge-
plante Anlagen. Sie regeln in der Grundordnung die Rechtsfolgen der einzelnen Festle-
gungen, soweit sich diese nicht aus dem kantonalen Recht ergeben.  

4 Bei der Projektierung geplanter Anlagen sind geringfügige Abweichungen gegenüber 
dem Generellen Erschliessungsplan zulässig, sofern die konzeptionellen Vorgaben ge-
wahrt sind. 

AREALPLAN 

Arealplan Art. 46 KRG 

1 Der Arealplan legt die Entwicklung, Gestaltung und Erneuerung von Siedlungen sowie 
von Projekten in der Landschaft fest. Er kann Elemente des Zonenplans, des Generel-
len Gestaltungsplans und des Generellen Erschliessungsplans enthalten und mit Vor-
schriften ergänzt werden. In Arealplänen zur Siedlungserneuerung können Nutzungs- 
und Abbruchverpflichtungen festgelegt werden.  

2 Abweichungen vom Zonenplan und von der Regelbauweise sind zulässig, wenn keine 
überwiegenden nachbarlichen Interessen entgegenstehen. Art und Mass der Nutzung 
dürfen nur für räumlich begrenzte Flächen zur Entflechtung von Nutzungen oder Her-
stellung zweckmässiger Zonengrenzen geändert werden. Ist das Mass der Nutzung für 
einzelne Bauzonen als Richtwert oder Rahmen bestimmt, legt der Arealplan die genau-
en Gebäudeabmessungen und Nutzungsziffern fest.  

3 Der Arealplan wird erlassen für Gebiete, für die eine Folgeplanung festgelegt ist. Er 
kann für weitere Gebiete innerhalb oder ausserhalb der Bauzonen erlassen werden. 

4 Wird im Zonenplan eine Arealplanung vorgesehen, legen die Gemeinden zusammen mit 
der Abgrenzung des Gebietes die Rahmenbedingungen für die Folgeplanung fest. 

BAU- UND NIVEAULINIEN 

Baulinien Art. 55 KRG 

1 Baulinien dienen insbesondere der Freihaltung von Räumen entlang von Erschlies-
sungsanlagen, Gewässern und Waldrändern sowie der Freihaltung von Flächen im Inte-
resse des Ortsbildes und des Natur- und Umweltschutzes. Für verschiedene Bedürfnis-
se können unterschiedliche Baulinien festgelegt werden.  
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2 Baulinien gehen allen anderen öffentlichrechtlichen Abstandsvorschriften vor. Sie 
bestimmen die Grenze, bis zu der ober- und unterirdisch gebaut werden darf. Beste-
hende Bauten und Anlagen im Baulinienbereich dürfen nur unterhalten werden.  

3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene 
Balkone und dergleichen dürfen bis 1.5 m über die Baulinie hinausragen, bei Baulinien 
entlang von Verkehrsanlagen nur, sofern sie mindestens 3.0 m über dem Trottoir- und 
4.5 m über dem Strassenniveau liegen. 

4 Vorbehalten bleiben Vorschriften über Baulinien in anderen kantonalen Erlassen. 

Niveaulinien Art. 56 KRG 

1 Niveaulinien bestimmen die Höhenlage projektierter Verkehrsanlagen. 

2 Bauten und Anlagen auf angrenzenden Grundstücken sind auf die Niveaulinien auszu-
richten. 

Ausnahmen, Verfahren Art. 57 KRG 

1 Die für die Bewilligung zuständige Behörde kann ausser bei Gewässer- und Waldab-
standslinien Ausnahmen von den Vorschriften über Bau- und Niveaulinien gewähren, 
wenn keine überwiegenden Interessen entgegenstehen und die Grundeigentümerin 
oder der Grundeigentümer sich in einem Revers verpflichten, auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde den gesetzlichen Zustand herzustellen.  

2 Werden Bau- und Niveaulinien als Bestandteil von Plänen der Grundordnung oder von 
Quartierplänen festgelegt, gelten die Verfahrensvorschriften für die betreffenden Pläne. 
Für eigenständige Bau- und Niveaulinienpläne richtet sich das Verfahren sinngemäss 
nach den Vorschriften über das Quartierplanverfahren. 

3 Baulinien der Gemeinden entlang von Kantonsstrassen sind in einem Plan der Grund-
ordnung festzulegen. 

3. KANTONALE BAUVORSCHRIFTEN 

Baureife Art. 72 KRG 

1 Neubauten sowie wesentliche Umbauten und Erweiterungen werden nur bewilligt, so-
fern das Grundstück baureif ist.  

2 Ein Grundstück gilt als baureif, wenn seine Form und Grösse eine zonengemässe und 
zweckmässige Überbauung gestatten und das Grundstück für die beabsichtigte Nut-
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zung vorschriftsgemäss erschlossen ist oder die Erschliessung bis zum Abschluss des 
Bauvorhabens ausgeführt wird.  

NUTZUNGSZIFFERN 

Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 

Nutzungsziffern Art. 37 KRVO 

1 Die Gemeinden können zur Regelung des Nutzungsmasses neben oder anstelle der in 
der IVHB umschriebenen Nutzungsziffern auch das Instrument der Ausnützungsziffer 
(AZ) vorsehen. 

2 Für die AZ gilt die Definition gemäss Art. 37a. Sofern die Gemeinden über abweichende 
Definitionen verfügen, passen sie diese innert der Frist von Art. 36 Absatz 1 an die Defi-
nition von Art. 37a an. Bis zur Anpassung gilt die Definition der geltenden kommunalen 
Baugesetze. 

3 Die Baubehörde führt eine Kontrolle über die Ausnützung der Grundstücke. 

Ausnützungsziffer (AZ) Art. 37a KRVO 

1 Die AZ ist das Verhältnis der anrechenbaren Geschossfläche (aGF) zur anrechenbaren 
Grundstücksfläche (aGSF). Sie wird berechnet: 

AZ = 
aGF 
aGSF 

2 Als anrechenbare Geschossfläche (aGF) gelten folgende Flächen: 

4. Hauptnutzflächen (HNF); 

5. Nebennutzflächen (NNF), Verkehrsflächen (VF) und Konstruktionsflächen (KF), so-
weit sie Räume oder Raumteile betreffen, die mehr als 1.60 m über das massge-
bende oder tiefer gelegte Terrain hinausragen. 

3 Nicht angerechnet werden: 

6. Alle Flächen unter 1.60 m lichter Höhe; 

7. Funktionsflächen (FF); 
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8. Folgende Arten von Nebennutzflächen (NNF): Fahrzeugeinstellräume, Schutzräu-
me, Kehrichträume, Gartenhäuschen für Gartengeräte und dergleichen, Holzschöp-
fe und Kleintierställe. 

4 Die Definition der Flächen richtet sich nach der Norm SIA 416. 

5 Zur Grundstücksfläche gehören die in der entsprechenden anrechenbaren Bauzone 
liegenden Grundstücksflächen bzw. Grundstücksteile mit Einschluss der Flächen der 
Hauszufahrten. Nicht angerechnet werden die Flächen der Grund-, Grob- und Feiner-
schliessung. 

 Zusammenfassende Darstellung der AZ-Vorschrift von Art. 37a KRVO (Gemäss Erläute-
rungsbericht zur KRVO-Teilrevision mit RB Nr.856 vom 13.09.2011): 
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MESSWEISEN DER ABSTÄNDE 

Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 

Abstände 

1. Gebäude Art. 75 KRG 

1 Bei der Erstellung von Gebäuden, die den gewachsenen Boden überragen, ist gegen-
über jedem Nachbargrundstück ein Grenzabstand von 2.5 m einzuhalten, sofern das 
Baugesetz der Gemeinde nicht grössere Grenzabstände vorschreibt.  

2 Zwischen Gebäuden ist ein Gebäudeabstand von 5.0 m einzuhalten, sofern das Bauge-
setz der Gemeinde nicht grössere Gebäudeabstände vorschreibt. 

3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene 
Balkone dürfen bis zu 1.0 m in den Grenz- und Gebäudeabstand hineinragen. Bildet der 
vorspringende Gebäudeteil nach aussen eine Wand, gilt diese als Teil der Umfassungs-
wand. 

2. Weitere Bauten und Anlagen  Art. 76 KRG 

1 Für offene überdachte Flächen wie Unterstände und dergleichen gelten die Grenzab-
stände für Gebäude, gemessen ab Dachtraufe bis zur Grundstücksgrenze.  

2 Freistehende Mauern, hinterfüllte Mauern (Futtermauern), Böschungen und derglei-
chen dürfen an der Grenze errichtet werden, sofern sie nicht höher als 1.0 m sind. 
Überschreiten sie die Höhe von 1.0 m, haben sie einen Grenzabstand im Ausmass der 
Mehrhöhe, jedoch von maximal 2.5 m einzuhalten.  

3 Bei Grabungen ist ein Grenzabstand von 0.5 m, gemessen von der Oberkante der Gra-
benböschung, einzuhalten. Wird das Nachbargrundstück durch eine Stützmauer oder 
vergleichbare bauliche Massnahmen gesichert, braucht kein Grenzabstand eingehalten 
zu werden. 

4 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Holzwände bis zu einer Höhe von 1.5 m ab ge-
wachsenem Boden dürfen an die Grenze gestellt werden. Höhere Einfriedungen müs-
sen um das Mass der Mehrhöhe zurückversetzt werden, jedoch um maximal 2.5 m.  

5 Lebhäge dürfen mit einem Abstand von 0.5 m von der Grenze angelegt werden, sofern 
sie jährlich auf die Grenze und eine Höhe von 1.5 m ab gewachsenem Boden zurückge-
schnitten werden. Höhere Lebhäge sind um das Mass der Mehrhöhe zurück zu setzen, 
jedoch um maximal 2.5 m.  
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3. Unterschreitungen, Vorbehalte Art. 77 KRG 

1 Die kommunale Baubehörde kann Unterschreitungen der in diesem Gesetz und im 
Baugesetz der Gemeinde festgelegten Bauabstände bewilligen, wenn eine Vereinba-
rung zwischen den Betroffenen vorliegt und keine überwiegenden öffentlichen Interes-
sen entgegenstehen. Die kommunale Baubehörde verfügt die Anmerkung der Unter-
schreitung im Grundbuch. 

2 Schreiben die Grundordnung oder ein Quartierplan eine bestimmte Lage einer Baute 
oder Anlage vor, gelten die Bauabstände dieses Gesetzes und der Baugesetze der Ge-
meinden nicht, soweit sie der Planung entgegenstehen. 

3 Vorbehalten bleiben Abstandsvorschriften in anderen kantonalen Erlassen, Abstände 
aufgrund der Umweltschutzgesetzgebung sowie Strassenabstände der Gemeinden. 

Gewässerabstand, Waldabstand Art. 78 KRG 

1 Bauten und Anlagen haben gegenüber Gewässern die in der Grundordnung festgeleg-
ten Gewässerabstandslinien einzuhalten.  

2 Wo Gewässerabstandslinien fehlen, gilt innerhalb der Bauzone ein Gewässerabstand 
von 10 m und ausserhalb der Bauzone ein solcher von mindestens 20 m, gemessen ab 
Schnittlinie zwischen dem mittleren Sommerwasserstand und der Uferböschung. Bei 
Vorliegen besonderer Umstände, insbesondere bei Änderungen an bestehenden Bauten 
und Anlagen, kann die für die Bewilligung zuständige Behörde nach Anhören der kan-
tonalen Fachbehörde Ausnahmen von diesen Abständen gewähren, wenn keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.  

3 Der Abstand von Bauten und Anlagen gegenüber dem Wald richtet sich nach der kanto-
nalen Waldgesetzgebung. Waldabstandslinien, die in der Grundordnung festgelegt sind, 
gehen dem Waldabstand gemäss Waldgesetzgebung vor. 
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Kantonales Waldgesetz (KWaG) 

Waldabstand Art. 22 KWaG 

1 Die Gemeinden regeln den Abstand von Bauten und Anlagen gegenüber dem Wald im 
Rahmen der Nutzungsplanung.  

2 Die Regierung legt die Mindestabstände fest. 

Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Waldgesetz (RABzKWaG) 

Waldabstände  

1. Grundsatz Art. 26 RABzKWaG 

1 Der Minimalabstand von Bauten und Anlagen gegenüber Hochwald beträgt 10 m, ge-
genüber Niederwald 5 m. Er bemisst sich ab Waldgrenze gemäss Ausführungsbestim-
mungen über die Waldfeststellung.1 

2 Die Minimalabstände gehen gegenüber tieferen Waldabständen in den Baugesetzen der 
Gemeinden vor. 

2. Ausnahmen Art. 27 RABzKWaG 

1 In Ausnahmefällen bleiben tiefere Waldabstände, gestützt auf neue Baulinien oder 
Baugestaltungslinien, vorbehalten, sofern die Linien im Zonen- oder Generellen Gestal-
tungsplan festgelegt werden. 

2 Bestehende Bauten und Anlagen im Waldabstandsbereich dürfen erhöht, erweitert, mit 
Anbauten versehen oder nach Zerstörung oder Abbruch an Ort und Stelle wieder aufge-
baut werden, sofern und soweit dies nach den massgeblichen Vorschriften des Bau- 
und Planungsrechtes zulässig ist und sofern der Waldabstand nicht verringert wird. 

3 Für unterirdische Bauen und Anlagen, Kleinbauten, Hochspannungsmasten und der-
gleichen kann die Behörde, die über das Vorhaben im Leitverfahren entscheidet, nach 
Anhörung des Amtes für Wald Ausnahmebewilligungen erteilen. 

                                                      
 
1 BR 920.130 
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Strassengesetz des Kantons Graubünden (StrG) 

Baulinien Art. 17 StrG 

1 Im Auflageprojekt können Baulinien festgelegt werden. Sie dienen der ober- und unter-
irdischen Freihaltung von Räumen entlang von Kantonsstrassen, namentlich im Inte-
resse der Verkehrssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des künftigen Strassen-
ausbaus. 

2 Legen Gemeinden im Bereich von Kantonsstrassen Bau- oder Baugestaltungslinien 
fest, haben sie diese vorgängig mit dem Tiefbauamt abzustimmen. 

Bauten und Anlagen an Kantonsstrassen Art. 45 StrG 

1 Bei der Erstellung sowie bei wesentlichen Umgestaltungen oder Nutzungsänderungen 
von Bauten und Anlagen an Kantonsstrassen sind angemessene Abstände einzuhalten. 
Die Regierung regelt die Einzelheiten. 

2 Als Bauten und Anlagen gelten insbesondere ober- und unterirdische Gebäude, Fahr-
nisbauten, Mauern, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze, Tankstellen, Über- und Unterfüh-
rungen, Verkehrseinrichtungen, Transportvorrichtungen, Lagerplätze und erhebliche 
Geländeveränderungen. 

Anpassung bestehender Bauten und Anlagen Art. 46 StrG 

1 Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den vorgeschriebenen Abständen nicht 
mehr entsprechen, dürfen unterhalten und erneuert sowie unwesentlich umgestaltet 
oder unwesentlich anders genutzt werden. 

2 Werden diese Bauten und Anlagen wesentlich umgestaltet oder wesentlich anders ge-
nutzt, sind sie einschliesslich allfälliger Anbauten auf den vorgeschriebenen Abstand 
zurückzuversetzen.  

3 Sie dürfen nach ihrem Abbruch oder ihrer Zerstörung nicht wieder am selben Ort er-
stellt werden. 

Bewilligung von Anschlüssen Art. 52 StrG 

1 Die Erstellung und die Änderung von Zugängen und Zufahrten an Kantonsstrassen be-
dürfen nebst der Baubewilligung einer Bewilligung des Tiefbauamtes.  

2 Eine Bewilligung ist auch erforderlich, wenn ein bestehender Anschluss einem wesent-
lich grösseren oder andersartigen Verkehr dienen soll. 
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3 Die Erteilung der Bewilligung kann von der Vorlage eines Erschliessungsplanes abhän-
gig gemacht werden.  

4 Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn der Anschluss die Verkehrssicherheit der Kan-
tonsstrasse wesentlich beeinträchtigt. 

Strassenverordnung des Kantons Graubünden (StrV) 

Abstände für Bauten und Anlagen Art. 19 StrV 

1 An Kantonsstrassen ohne Baulinien ist für Bauten und Anlagen ein Abstand von 5 m 
vom Fahrbahnrand einzuhalten. Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Haltebuchten des 
öffentlichen Verkehrs ist ein Abstand von 3 m vom Rand dieser Anlagen, mindestens je-
doch von 5 m vom Fahrbahnrand zu beachten. 

2 Sofern die Zweckbestimmung der Bauten und Anlagen einen Vorplatz gegen die Strasse 
erfordert, ist ein Abstand von 7 m vom Fahrbahnrand zu beachten. Bei Rad- und Geh-
wegen sowie bei Haltebuchten des öffentlichen Verkehrs ist ein Abstand von 5 m vom 
Rand dieser Anlagen, mindestens jedoch von 7 m vom Fahrbahnrand einzuhalten.  

3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene 
Balkone und dergleichen dürfen die Abstände für Bauten und Anlagen um höchstens 
1,50 m unterschreiten. 

4 Ab der Grenze des Strassengrundstückes muss der Abstand in jedem Fall 2,50 m 
betragen. 

Baulinienabstand Art. 20 StrV 

1 Der Abstand der Baulinien von der Fahrbahnmitte beträgt ausserorts 15 m. 

2 Innerorts wird der Baulinienabstand unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenhei-
ten festgelegt. Er beträgt höchstens 15 m. 

3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene 
Balkone und dergleichen dürfen bis 1,50 m über die Baulinie hinausragen, sofern sie 
sich mindestens 3 m über dem Gehweg beziehungsweise 4,50 m über der Fahrbahn be-
finden. 
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Pflanzenabstand Art. 21 StrV 

1 Bäume und Sträucher haben folgende Abstände vom Rand der Fahrbahn aufzuweisen: 

a) Hochstämme wie Waldbäume, Kastanien- und Nussbäume 6 m ab Stammmitte;  

b) hochstämmige Obstbäume 4 m ab Stammmitte;  

c) Zwergbäume, Hecken, Zier- und Beerensträucher sowie Reben 1 m ab dem Pflan-
zenrand. 

2 Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Haltebuchten des öffentlichen Verkehrs gelten die 
Abstände nach Absatz 1 vom Rand dieser Anlagen.  

3 Der Raum über der Fahrbahn ist bis auf eine Höhe von 5 m von überhängenden Ästen 
freizuhalten. Rad- und Gehweganlagen sind bis auf eine Höhe von 3,50 m freizuhalten.  

4 Bepflanzungen, welche die Verkehrssicherheit gefährden, sind untersagt. 

Abstand von Einfriedungen Art. 22 StrV 

1 Für Einfriedungen wie Zäune, Mauern ohne Stützfunktion und dergleichen bis zu einer 
Höhe von 90 cm ist vom Fahrbahnrand innerorts ein Abstand von 50 cm und ausserorts 
von 1 m zu beachten. 

2 Bei Einfriedungen mit Höhen zwischen 90 cm und 2 m ist ein Abstand von 1 m vom 
Fahrbahnrand einzuhalten. Bei höheren Einfriedungen gelten die Abstände von Bauten 
und Anlagen gemäss Artikel 19.  

3 Bei Rad- und Gehwegen entlang von Kantonsstrassen sowie bei Haltebuchten des öf-
fentlichen Verkehrs gelten die Abstände nach Absatz 1 und 2 vom Rand dieser Anlagen. 

4 Einfriedungen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind untersagt. 

SICHERHEIT 

Im Allgemeinen Art. 79 KRG 

1 Bauten und Anlagen haben den gesundheits-, feuer- und gewerbepolizeilichen Bestim-
mungen sowie den Vorschriften der Arbeits-, Energie-, Gewässerschutz- und Umwelt-
schutzgesetzgebung zu entsprechen. 
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2 Bauten und Anlagen haben den anerkannten Regeln der Baukunde zu genügen und 
dürfen weder bei der Erstellung noch durch ihren Bestand und ihre Nutzung Personen, 
Tiere und Sachen gefährden.  

3 Die Regierung kann durch Verordnung vorschreiben, dass bestimmte Bauten und Anla-
gen einer besonderen behördlichen Prüfung auf ihre Sicherheit gegenüber Einwirkun-
gen der Natur wie Erdbeben, Schnee, Wind zu unterziehen sind. 

4 Gefährdet eine Baute oder Anlage Menschen oder Tiere, oder werden Menschen oder 
Tiere durch die Benützung gefährdeter Bauten oder Anlagen einer unmittelbaren Ge-
fahr ausgesetzt, verpflichtet die kommunale Baubehörde die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen diese den Anordnungen innert 
Frist nicht nach, lässt die kommunale Baubehörde nach erfolgter Androhung die Mass-
nahmen auf Kosten der Säumigen durch Dritte vornehmen. 

AUSNAHMEN INNERHALB DER BAUZONEN 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG)  

Ausnahmen  Art. 82 KRG 

1 Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen eine unverhältnismässige Härte, so kann die kommunale Baube-
hörde Ausnahmen von einzelnen Bau- und Zonenvorschriften gewähren, wenn dadurch 
keine überwiegenden öffentlichen und privaten Interessen verletzt werden.  

2 Die Ausnahmebewilligung kann davon abhängig gemacht werden, dass sich die Grund-
eigentümerin oder der Grundeigentümer in einem Revers verpflichten, auf Verlangen 
der zuständigen Behörde den gesetzlichen Zustand herzustellen. Für wertvermehrende 
Aufwendungen wird in diesem Fall bei späterer Enteignung keine Entschädigung ge-
leistet. 

3 Werden an bestehenden Bauten oder Anlagen Aussenisolationen bewilligt, darf von 
Gebäude- und Firsthöhen, Gebäudelängen, Ausnützungsziffern, Grenz- und Gebäude-
abständen sowie Baulinien um die Konstruktionsstärke der Aussenisolation abgewi-
chen werden. 
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4. VERFAHREN 

VERFAHREN FÜR DIE GRUNDORDNUNG 

Einleitung, Vorprüfungs- und Mitwirkungsverfahren Art. 47 KRG 

1 Die Gemeinden orientieren die Fachstelle vor dem Beschluss über die Einleitung von 
Verfahren für den Erlass oder die Änderung der Grundordnung.  

2 Über Anträge von Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümern auf Einleitung des 
Verfahrens entscheidet der Gemeindevorstand.  

3 Die Regierung regelt durch Verordnung das Vorprüfungs- und das Mitwirkungsverfah-
ren. 

Vorprüfungsverfahren Art. 12 KRVO 

1 Die Gemeinden unterbreiten Entwürfe für genehmigungspflichtige Pläne und Vorschrif-
ten zusammen mit dem Planungsbericht, einem allfälligen UVB und Unterlagen für 
eventuelle Gesuche für Zusatzbewilligungen, welche Voraussetzung für die Genehmi-
gung der Nutzungsplanung bilden, der Fachstelle zur Vorprüfung. 

2 Sind für die Genehmigung einer Vorlage Zusatzbewilligungen erforderlich, äussert sich 
die Fachstelle im Vorprüfungsbericht gestützt auf die Stellungnahmen der zuständigen 
Fachbehörden, ob diese in Aussicht gestellt werden können. 

3 Die Fachstelle schliesst das Vorprüfungsverfahren bei Teilrevisionen, die keine verwal-
tungsinterne Vernehmlassung erfordern, innert zwei Monaten, bei den übrigen Teilrevi-
sionen sowie bei Gesamtrevisionen innert sechs Monaten ab.  

Erlass Art. 48 KRG 

1 Erlass und Änderung von Baugesetz, Zonenplan, Generellen Gestaltungsplänen und 
Generellen Erschliessungsplänen unterliegen der Abstimmung in der Gemeinde. Für 
den Generellen Erschliessungsplan oder Teile davon können die Gemeinden den Ge-
meinderat für zuständig erklären. 

2 Arealpläne werden vom Gemeindevorstand erlassen, sofern die Gemeinden nicht den 
Gemeinderat für zuständig erklären. 
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3 Planänderungen von untergeordneter Bedeutung, wie geringfügige Anpassungen von 
Zonengrenzen an neue Plangrundlagen, können vom Gemeindevorstand beschlossen 
werden, sofern bei der Mitwirkungsauflage keine Einwendungen eingegangen sind. 

4 Der Gemeindevorstand gibt Beschlüsse über den Erlass oder die Änderung der Grund-
ordnung im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde und im Kantonsamtsblatt be-
kannt und sorgt dafür, dass die beschlossenen Planungsmittel sowie damit verbundene 
Gesuche für Zusatzbewilligungen während der Dauer der Beschwerdefrist öffentlich 
aufgelegt werden (Beschwerdeauflage).  

5 Einsprachen gegen Gesuche für Zusatzbewilligungen sind während der Auflage bei der 
Genehmigungsbehörde einzureichen.  

6 Beschlüsse über den Erlass oder die Änderung der Grundordnung entfalten bis zur Ge-
nehmigung der Vorlage die Wirkung einer kommunalen Planungszone. 

Mitwirkungsauflage Art. 13 KRVO 

1 Nach Abschluss des Vorprüfungsverfahrens legt der Gemeindevorstand den Entwurf für 
die neuen Vorschriften und Pläne zusammen mit dem Planungsbericht, einem allfälli-
gen UVB und eventuellen Gesuchen für Zusatzbewilligungen in der Gemeinde während 
30 Tagen öffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der Ge-
meinde und im Kantonsamtsblatt bekannt.  

2 Während der öffentlichen Auflage kann jedermann beim Gemeindevorstand Vorschläge 
und Einwendungen einbringen. Dieser prüft die Eingaben und nimmt dazu gegenüber 
den Mitwirkenden Stellung. Das Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens wird zuhanden 
des beschlussfassenden Organs zusammengefasst. 

3 Wird eine Vorlage nach der Mitwirkungsauflage geändert und erfolgt keine zweite Auf-
lage, gibt der Gemeindevorstand die Änderungen in der Publikation des Beschlusses 
über den Erlass oder die Änderung der Grundordnung bekannt und teilt diese ausser-
dem direkt Betroffenen schriftlich mit. 

Genehmigungsverfahren Art. 14 KRVO 

1 Der Gemeindevorstand reicht die vom zuständigen Gemeindeorgan beschlossenen neu-
en Vorschriften und Pläne mit Antrag auf Genehmigung sowie allen Unterlagen und Ge-
suchen für Zusatzbewilligungen der Fachstelle ein. 

2 Die Fachstelle holt bei den betroffenen Stellen beziehungsweise zuständigen Fachbe-
hörden unter Ansetzung einer Erledigungsfrist die notwendigen Stellungnahmen bezie-
hungsweise Entscheide über Zusatzbewilligungen und Einsprachen ein. Sie koordiniert 
Augenscheine. 
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Genehmigung: Grundsätze Art. 49 KRG 

1 Baugesetz und Pläne der Grundordnung wie auch Änderungen dieser Erlasse bedürfen 
der Genehmigung durch die Regierung und treten mit dem Genehmigungsbeschluss in 
Kraft. Planänderungen gemäss Artikel 48 Absatz 3 genehmigt das Departement.  

2 Die Genehmigung wird erteilt, wenn keine Vorschriften verletzt sind. 

3 Die Genehmigungsbehörde kann im Genehmigungsverfahren nach Anhören des Ge-
meindevorstands und Betroffener rechtswidrige Vorschriften ändern und formelle 
Mängel beheben.  

4 Das Genehmigungsverfahren ist beförderlich durchzuführen. Es darf zusammen mit 
dem Vorprüfungsverfahren nicht länger als acht Monate dauern. Ortsplanungsrevisio-
nen können gestaffelt genehmigt werden.  

VERFAHREN FÜR  WEITERE RAUMPLANUNGSINSTRUMENTE 

- Quartierplanverfahren (Art. 51-54 KRG und Art. 16-21 KRVO) 

- Beitragsverfahren (Art. 22 - 27 KRVO) 

- Verfahren für Landumlegungen und Grenzbereinigungen (Art. 28 - 35 KRVO) 

5. FORMELLES BAURECHT 

BEWILLIGUNGEN  

Baubewilligung Art. 86 KRG 

1 Bauten und Anlagen (Bauvorhaben) dürfen nur mit schriftlicher Baubewilligung der 
kommunalen Baubehörde errichtet, geändert, abgebrochen oder in ihrem Zweck geän-
dert werden. Der Baubewilligungspflicht unterliegen auch Zweckänderungen von 
Grundstücken, sofern erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung zu erwarten 
sind.  

2 Zeitlich begrenzte Bauvorhaben sowie solche, die weder öffentliche noch private Inte-
ressen berühren, unterliegen nicht der Baubewilligungspflicht. Die Regierung bestimmt 
durch Verordnung, welche Bauvorhaben keiner Baubewilligung bedürfen. Sie trifft für 
Bauten und Anlagen innerhalb und ausserhalb der Bauzonen die gleiche Regelung, so-
weit das Bundesrecht dies zulässt.  

3 Die Gemeinden können im Baugesetz nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben dem 
Meldeverfahren unterstellen.  
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4 Vorbehalten bleiben abweichende eidgenössische oder kantonale Bestimmungen für 
Bauvorhaben, die nicht der kommunalen Baubewilligungshoheit unterliegen. 

BAB-Bewilligung, BAB-Behörde Art. 87 KRG 

1 Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (BAB) erfordern neben der Baubewilli-
gung eine kantonale Bewilligung (BAB-Bewilligung).  

2 Zuständig für Entscheide über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist das Depar-
tement (BAB-Behörde). Die Regierung kann durch Verordnung die Zuständigkeit ganz 
oder teilweise einer anderen kantonalen Behörde übertragen. 

3 Die kommunale Baubehörde überweist Gesuche für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen (BAB-Gesuch), bei denen sie die Voraussetzungen für eine Baubewilligung und 
eine BAB-Bewilligung als erfüllt betrachtet, mit begründetem Antrag auf Erteilung der 
BAB-Bewilligung der Fachstelle. Andernfalls weist sie das Gesuch von sich aus ab. 

4 Erteilt die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, wird sie von der kommunalen Baubehör-
de zusammen mit der Baubewilligung eröffnet. In diesem Fall ist die Baubewilligung 
ohne Rücksicht auf allfällige kommunale Rechtsmittel direkt beim Verwaltungsgericht 
anfechtbar.  

5  Verweigert die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, eröffnet sie den ablehnenden BAB-
Entscheid direkt den Gesuchstellenden, wodurch das Baugesuch als abgewiesen gilt. 
Für die Verfahrenskosten der Gemeinde erlässt die kommunale Baubehörde einen se-
paraten Kostenentscheid. 

6 Bauten und Anlagen, die von der Regierung durch Verordnung von der Baubewilli-
gungspflicht ausgenommen werden, erfordern keine BAB-Bewilligung, auch wenn die 
Gemeinden sie dem Meldeverfahren unterstellen. 

Koordination bei Zusatzbewilligungen Art. 88 KRG 

1 Erfordern Bauvorhaben neben der Baubewilligung und einer allfälligen BAB-
Bewilligung zusätzliche Bewilligungen, Ausnahmebewilligungen, Genehmigungen oder 
Zustimmungen weiterer Behörden (Zusatzbewilligungen) und besteht zwischen den 
Bewilligungen ein derart enger Sachzusammenhang, dass sie nicht getrennt und unab-
hängig voneinander erteilt werden können, sondern inhaltlich abgestimmt werden 
müssen, werden erfahren und Entscheide im Baubewilligungsverfahren und im BAB-
Verfahren koordiniert.  

2 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen ist die Koordination Sache der kommunalen 
Baubehörde. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen entscheidet die BAB-Behörde 
über kantonale Zusatzbewilligungen selbst, wenn ein Gesamtentscheid zur Verbesse-
rung der Koordination beiträgt, der Verfahrensbeschleunigung dient oder unter den 
Parteien vereinbart wurde.  
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3 Weitere Einzelheiten über die Koordination regelt die Regierung durch Verordnung. 

Bewilligungsvoraussetzungen Art. 89 KRG 

1 Bauvorhaben und Zweckänderungen werden bewilligt, wenn alle Vorschriften des 
kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Rechts eingehalten sind. 

2 Baugesuche werden nach dem Recht beurteilt, das zur Zeit des Entscheids gilt.  

3 Ist die Bauherrschaft nicht Eigentümerin des Baugrundstücks, ist das Baugesuch durch 
den Eigentümer oder die Eigentümerin mit zu unterzeichnen. Ist sie nicht Eigentümerin 
des für die Erschliessung benötigten Bodens, wird die Baubewilligung nur erteilt, wenn 
die erforderlichen Rechte für die Erschliessung des Bauvorhabens im Baugesuch 
nachgewiesen werden. 

Nebenbestimmungen Art. 90 KRG 

1 Können inhaltliche oder formale Mängel des Bauvorhabens ohne besondere Schwierig-
keiten behoben werden oder drängen sich Anordnungen zur Schaffung oder Erhaltung 
des rechtmässigen Zustands auf, sind mit der Bewilligung die gebotenen Nebenbe-
stimmungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen) zu verknüpfen. 

2 Nebenbestimmungen mit längerer zeitlicher Wirkung oder von erheblicher Bedeutung 
sind vor Baubeginn auf Kosten der Baugesuchstellenden im Grundbuch anzumerken. 
Das Grundbuchamt bescheinigt der anmeldenden Behörde den Vollzug der Anmerkung.  

3 Für die richtige Erfüllung von Nebenbestimmungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Bauausführung kann Sicherstellung verlangt werden. Sie ist in der Regel vor 
Baubeginn zu leisten. 

Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, Bauvollendung Art. 91 KRG 

1 Bauvorhaben dürfen begonnen werden, sobald die Baubewilligung schriftlich vorliegt. 
Vorbehalten bleiben anderslautende Anordnungen in einem Rechtsmittelverfahren. 

2 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen erlöschen, wenn mit den Bauarbeiten nicht 
innert Jahresfrist seit zulässigem Baubeginn begonnen worden ist. Bauvorhaben sind 
innert zwei Jahren nach Baubeginn zu vollenden. Die für die Bewilligung zuständige 
Behörde kann diese Fristen auf begründetes Gesuch hin angemessen verlängern.  

3 Wird ein Bauvorhaben nicht vollendet, sind unvollendete Bauteile zu entfernen und der 
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. 
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BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 

A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 

Vorläufige Beurteilung Art. 41 KRVO 

1 Die kommunale Baubehörde kann vor der Einreichung eines Baugesuchs um eine vor-
läufige Beurteilung wesentlicher Punkte des Bauvorhabens ersucht werden. 

2 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann die Fachstelle über die Gemeinde um 
eine vorläufige Beurteilung ersucht werden.  

3 Die vorläufige Beurteilung gibt weder den Gesuchstellenden Anspruch auf Erteilung der 
Baubewilligung noch bindet sie die entscheidende Behörde bei der Beurteilung des or-
dentlichen Baugesuchs und allfälliger Einsprachen. 

Baugesuch, BAB-Gesuch Art. 42 KRVO 

1 Baugesuche und Gesuche für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (BAB-Gesuch) 
sind bei der Gemeinde zusammen mit den für die Beurteilung erforderlichen Unterla-
gen und Nachweisen auf amtlichem Formular in der von der Gemeinde festgelegten 
Anzahl Ausfertigungen einzureichen. 

2 Die Gemeinden bestimmen unter Beachtung des übergeordneten Rechts, welche Un-
terlagen und Nachweise dem Baugesuch beizulegen sind. Für grössere Bauvorhaben 
und insbesondere für Bauvorhaben an Standorten mit besonderer Bedeutung für das 
Orts- oder Landschaftsbild kann ein Modell oder eine vergleichbare Visualisierung ver-
langt werden. 

3 Baugesuchen für Bauvorhaben in Gefahrenzonen ist ein Vorprüfungsentscheid der Ge-
bäudeversicherung des Kantons Graubünden beizulegen.  

4 Bei Änderung bestehender Bauten und Anlagen sowie bewilligter Pläne muss aus den 
Plänen der Zustand der betreffenden Bauteile vor und nach der Änderung ersichtlich 
sein (bestehend: grau/schwarz; neu: rot; Abbruch: gelb). 

Baugespann Art. 43 KRVO 

1 Bei Bauvorhaben, die nach aussen in Erscheinung treten, ist gleichzeitig mit der Einrei-
chung des Baugesuchs ein Baugespann aufzustellen. Dieses muss die Lage, Höhe und 
Gestalt der Baute klar erkennen lassen. Aufschüttungen und Böschungen von mehr als 
0.8 m Höhe sind ebenfalls zu profilieren.  
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2 Die Höhenlage des Erdgeschosses ist an den Profilen zu markieren. Die Grenzsteine 
sind freizulegen. 

3 Das Baugespann darf vor der rechtskräftigen Erledigung des Baugesuchs nur mit Be-
willigung der kommunalen Baubehörde entfernt werden. Es ist in jedem Falle während 
der Dauer der öffentlichen Auflage stehen zu lassen. Nach Eintritt der Rechtskraft des 
Bauentscheides ist das Baugespann umgehend zu entfernen. 

Vorläufige Prüfung Art. 44 KRVO 

1 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Baugesuche und BAB-Gesuche umge-
hend auf Vollständigkeit und unterzieht sie einer materiellen Vorprüfung. Gleichzeitig 
wird geprüft, ob das Baugespann richtig gestellt ist.  

2 Bei unvollständigen Gesuchen sowie Gesuchen mit offenkundigen materiellen Mängeln 
setzt die kommunale Baubehörde beziehungsweise die Fachstelle den Gesuchstellen-
den innert 20 Tagen seit Eingang eine angemessene Frist zur Vervollständigung oder 
Verbesserung des Baugesuchs.  

3 Wird das Gesuch innert der angesetzten Frist nicht vervollständigt oder verbessert, gilt 
es als zurückgezogen. 

Öffentliche Auflage, Einsprache Art. 45 KRVO 

1 Nach Abschluss der vorläufigen Prüfung legt die kommunale Baubehörde das Bauge-
such beziehungsweise das BAB-Gesuch während 20 Tagen in der Gemeinde öffentlich 
auf. Erfordert das Bauvorhaben eine UVP, wird gleichzeitig der UVB aufgelegt. 

2 Die Auflage des Baugesuchs wird im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde be-
kannt gegeben. Bei BAB-Gesuchen, Gesuchen mit UVP sowie Gesuchen mit Zusatzbe-
willigungen, die im Kantonsamtsblatt zu publizieren sind, ist die öffentliche Auflage 
gleichzeitig auch im Kantonsamtsblatt bekannt zu geben. 

3 Die Publikation hat Angaben über die Bauherrschaft, den Standort des Bauvorhabens, 
die betroffenen Nutzungszonen und Bundesinventare nach der Natur- und Heimat-
schutzgesetzgebung, die Auflagezeit, den Auflageort und die Einsprachemöglichkeit zu 
enthalten. 

4 Einsprachen sind während der Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen. Den Ge-
suchstellenden ist Gelegenheit zu geben, zu Einsprachen innert 20 Tagen schriftlich 
Stellung zu nehmen. 
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Bauentscheid Art. 46 KRVO 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens sowie Einholung notwendiger Stellungnahmen 
anderer betroffener Behörden entscheidet die kommunale Baubehörde über das Bau-
gesuch und allfällige Einsprachen und erlässt den Bauentscheid. 

2 Bauentscheide sind den Baugesuchstellenden und allfälligen Einsprechenden gleich-
zeitig zu eröffnen. Sie sind zu begründen, wenn Einsprachen oder Baugesuche abge-
wiesen werden. 

3 Bauentscheide sind innert zwei Monaten seit Ablauf der öffentlichen Auflage zu eröff-
nen. Bei Bauvorhaben mit Einsprachen beträgt die Erledigungsfrist maximal drei und 
bei Bauvorhaben mit UVP maximal fünf Monate. 

BAB-Entscheid 

1. Weiterleitung Art. 47 KRVO 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens leitet die kommunale Baubehörde BAB-
Gesuche, sofern sie die Voraussetzungen für eine Bewilligung als erfüllt betrachtet, 
umgehend in mindestens drei Exemplaren mit allen Unterlagen und begründetem An-
trag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig übermittelt sie der Fachstelle allfällige Ein-
sprachen zusammen mit ihrer Stellungnahme.  

2 BAB-Gesuche können bereits während der Auflage an die Fachstelle weitergeleitet 
werden. Diesfalls orientiert die zuständige kommunale Baubehörde die Fachstelle um-
gehend über allfällige Einsprachen. 

2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle Art. 48 KRVO 

1 Nach Eingang des Gesuchs holt die Fachstelle bei den betroffenen Stellen die notwen-
digen Stellungnahmen ein.  

2 Ist die Fachstelle mit den Stellungnahmen nicht einverstanden oder bestehen zwischen 
den Stellungnahmen Widersprüche, führt die Fachstelle mit den betroffenen Stellen ein 
Bereinigungsgespräch. 

3 Misslingt die Bereinigung, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle, 
welche die Fachstelle anweist, wie zu entscheiden ist. Schiedsstelle ist das Departe-
ment. 
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3. Entscheid, Eröffnung Art. 49 KRVO 

1 Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet die Fachstelle über das BAB-Gesuch und 
allfällige Einsprachen und erteilt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
die BAB-Bewilligung. Andernfalls weist sie das BAB-Gesuch ab. 

2 Über BAB-Gesuche entscheidet die Fachstelle innert eineinhalb Monaten seit Eingang 
der vollständigen Baugesuchsakten. Bei Bauvorhaben, die eine verwaltungsinterne 
Vernehmlassung oder eine Zusatzbewilligung erfordern, beträgt die Erledigungsfrist 
maximal drei Monate. Bei Bauvorhaben mit Einsprachen, UVP oder besonders grossem 
Koordinationsbedarf beträgt die Erledigungsfrist maximal fünf Monate.  

3 BAB-Bewilligungen und allfällige Einspracheentscheide werden Gesuchstellenden und 
Einsprechenden von der kommunalen Baubehörde nach Eingang so rasch als möglich 
zusammen mit der Baubewilligung eröffnet.  

4 Die Kosten des BAB-Verfahrens werden in der BAB-Bewilligung in Rechnung gestellt. 

B. Meldeverfahren 

Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben Art. 40 KRVO 

1 Folgende Bauvorhaben bedürfen keiner Baubewilligung: 

1. Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an bestimmungsgemäss nutzbaren Bauten und 
Anlagen, sofern sie nur der Werterhaltung dienen und die Baute und Anlage da-
durch keine Änderung oder Zweckänderung erfährt; 

2. Geringfügige Änderungen im Innern von Bauten und Anlagen mit Ausnahme von 
Änderungen der Nutzfläche oder der Anzahl Räume, ausgenommen ausserhalb der 
Bauzonen;  

3. Zweckänderungen ohne erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, aus-
genommen ausserhalb der Bauzonen;  

4. Neueindeckung von Dächern mit gleichem oder ähnlichem Dachmaterial;  

5. Gebäude mit einem Volumen bis zu 5 m³ (Kleinbauten) sowie Fahrradunterstände 
mit einer Grundfläche bis zu 4.0 m²; 

6. Bauten und Anlagen, die nicht für länger als sechs Monate pro Jahr aufgestellt oder 
errichtet werden, wie  

- Verpflegungs- und Verkaufsstätten, 

- Service-Stationen für Sport- und Freizeitgeräte, 
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- Stände, Hütten, Buden, Zelte für Feste, Vorführungen, Ausstellungen und sonsti-
ge Anlässe, 

- Kinderspielplätze, 

- Kleinskilifte, Skiförderbänder, Natureisbahnen,  

- Einrichtungen für Rennstrecken und Trendsportarten, 

- Strassenreklamen, 

- unbeleuchtete Reklamen an touristischen Einrichtungen mit einer Fläche bis zu 
5 m²;  

7. Iglus, Tipizelte und dergleichen für Übernachtungen in Skigebieten während der 
Wintersaison oder bei Bauernhöfen von Mai bis Oktober, sofern keine festen sanitä-
ren Einrichtungen erstellt werden; 

8. Anlagen der Gartenraumgestaltung wie Fusswege, Gartenplätze, Storen, Treppen, 
Feuerstellen, Biotope, Pflanzentröge, Kunstobjekte, Fahnenstangen, ausgenommen 
ausserhalb der Bauzonen;  

9. Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, Schaukästen, Leuchtreklamen und Hin-
weistafeln mit einer Fläche bis zu 1.5 m²;  

10. Satellitenempfangsanlagen für Radio und Fernsehen mit einer Fläche bis zu 1.5 m2;  

11. Schilder und Tafeln wie Verkehrssignale, Strassentafeln, Wanderwegmarkierungen, 
Vermessungszeichen;  

12. unbeleuchtete Zeichen wie Kreuze bis 3.0 m Höhe, Kunstobjekte; 

13. Technische Einrichtungen wie Strassenbeleuchtungsanlagen, Schaltkästen, Hyd-
ranten, Messeinrichtungen, Pfähle, Stangen, Bänke; 

14. Sicherheitsvorrichtungen wie 
- Schneefangnetze entlang von Verkehrswegen,  

- Sicherheitszäune, Netze, Absperrungen, Polsterungen und dergleichen für 
Sport- und Freizeitanlagen,  

- Sicherheitsgeländer; 

15. Erschliessungsanlagen, soweit sie im Rahmen einer Planung mit der Genauigkeit 
eines Baugesuchs profiliert und festgelegt worden sind;  

16. nicht reflektierende Sonnenkollektoren oder Solarzellen mit einer Absorberfläche 
bis maximal 6.0 m² pro Fassade oder Dachseite innerhalb der Bauzonen und bis 
maximal 2.0 m² ausserhalb der Bauzonen; 

17. Terrainveränderungen bis zu 0.8 m Höhe oder Tiefe und einer veränderten Kubatur 
von 100 m³, ausgenommen ausserhalb der Bauzonen; 
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18. Einfriedungen bis zu 1.0 m Höhe sowie Stütz- und Futtermauern bis zu 1.0 m Höhe, 
ausgenommen ausserhalb der Bauzonen;  

19. bewegliche Weidezäune während der Weidezeit; 

20. Fundamentfreie Unterstände und dergleichen bis 25 m² Grundfläche für Nutztiere, 
fundamentfreie Plastiktunnels und Melkstände sowie ähnliche Einrichtungen der 
Landwirtschaft und des Gartenbaus wie kleine Vorrichtungen für den Verkauf von 
Produkten; 

21. Materialdepots, die nur einmal im Jahr für maximal vier Monate eingerichtet wer-
den;  

22. Baustelleninstallationen, sofern sie keine erheblichen Immissionen verursachen, 
ausgenommen Arbeiterunterkünfte.  

2 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht gilt nicht für in Gefahrenzonen vorgese-
hene Bauvorhaben, die dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, sowie allge-
mein für Bauvorhaben, die Gewässer und Moorbiotope gefährden könnten. 

3 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung von 
materiellen Vorschriften und der Einholung anderer Bewilligungen. Bestehen Anzei-
chen dafür, dass durch ein bewilligungsfreies Bauvorhaben materielle Vorschriften ver-
letzt sein könnten, leitet die kommunale Baubehörde von Amtes wegen, auf Ersuchen 
der Fachstelle oder auf Hinweis von Dritten hin das Baubewilligungsverfahren ein. 

4 Bauten und Anlagen gemäss Absatz 1 Ziffer 6, 7, 19, 21 und 22 sind nach Ablauf der 
zulässigen Dauer, solche gemäss Ziffer 14 nach Gebrauch zu entfernen. Das bean-
spruchte Gelände ist in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Die entfernten 
Bau- oder Anlageteile sind zu entsorgen oder an zulässiger Stelle zu lagern. 

Meldeverfahren  

1. Anwendungsfälle Art. 50 KRVO 

1 Das Meldeverfahren ist ein vereinfachtes Baubewilligungsverfahren. Es findet Anwen-
dung auf untergeordnete Bauvorhaben, bei welchen mit keinen Einsprachen zu rechnen 
ist, wie insbesondere 

1. geringfügige Projektänderungen bereits bewilligter Bauvorhaben;  

2. bauliche Massnahmen, die nach aussen nicht in Erscheinung treten, zonenkonform 
sind und zu keinen Veränderungen bezüglich Verkehrsbelastung oder Ausnützung 
führen. 
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2 Das Meldeverfahren findet überdies Anwendung auf Bauvorhaben, die gemäss Artikel 
40 von der Baubewilligungspflicht ausgenommen, jedoch gemäss kommunalem Bau-
gesetz dem Meldeverfahren unterstellt sind. 

2. Verfahren Art. 51 KRVO 

1 Gesuche und Gesuchsunterlagen können in vereinfachter Ausführung eingereicht wer-
den. Auf das Baugespann und die öffentliche Auflage samt Publikation wird verzichtet. 

2 Gesuchstellende erhalten innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs einen Ent-
scheid der kommunalen Baubehörde. Bei Bauvorhaben, die neben der Baubewilligung 
eine BAB-Bewilligung erfordern, sind der Entscheid der kommunalen Baubehörde und 
der BAB-Entscheid innert eineinhalb Monaten zu eröffnen. Der BAB-Entscheid ist in-
nert zwei Wochen seit Eingang des Gesuchs bei der Fachstelle zu fällen.  

3 Bauvorhaben, die lediglich einer kommunalen Baubewilligung bedürfen, gelten als be-
willigt, sofern innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs kein anders lautender 
Entscheid ergeht.  

4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über das ordentliche Baubewilligungsverfahren. 

KOORDINATION 

A. Verfahrenskoordination 

Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen 

1. Vorbereitung Art. 52 KRVO 

1 Das Departement führt im Einvernehmen mit den betroffenen Departementen eine Lis-
te mit den zu koordinierenden Zusatzbewilligungen.  

2 In der Liste der koordinationsbedürftigen Zusatzbewilligungen werden jene Zusatzbe-
willigungen bezeichnet, bei denen die Gesuche in der Regel vor der Einreichung mit den 
betroffenen Fachbehörden vorabzuklären und zu bereinigen sind. 

2. Einreichung, vorläufige Prüfung Art. 53 KRVO 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem 
Baugesuch, einem allfälligen BAB-Gesuch sowie allen für die Beurteilung notwendigen 
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Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. Soweit Gesuchsformulare bestehen, sind 
diese zu verwenden. 

2 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Gesuche für Zusatzbewillligungen um-
gehend auf Vollständigkeit. Sie klärt insbesondere ab, ob für alle erforderlichen Zusatz-
bewilligungen Gesuche mit den nötigen Formularen und Unterlagen vorliegen und die 
notwendigen Vorabklärungen erfolgt sind. 

3 Reichen Baugesuchstellende Gesuche für Zusatzbewilligungen direkt bei den für die 
Zusatzbewilligung zuständigen Behörden ein, leiten diese das Gesuch an die für die Ko-
ordination zuständige Behörde weiter, sofern das Gesuch ein baubewilligungspflichti-
ges Vorhaben betrifft und noch keine Baubewilligung vorliegt. 

3. Öffentliche Auflage, Einsprache Art. 54 KRVO 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem 
Baugesuch und einem allfälligen BAB-Gesuch öffentlich aufzulegen und auszuschrei-
ben. In der Publikation sind die Gesuche für Zusatzbewilligungen einzeln aufzuführen. 

2 Einsprachen gegen Gesuche für Zusatzbewilligungen sind während der für das Bauge-
such und BAB-Gesuch geltenden Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen. 

3 Im Übrigen gelten die Vorschriften über das Baubewilligungsverfahren. 

B. Entscheidkoordination 

Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen Art. 55 KRVO 

1 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen stellt die kommunale Baubehörde, sofern sie 
die Voraussetzungen für eine Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche für Zu-
satzbewilligungen nach Abschluss des Auflageverfahrens umgehend mit allen erforder-
lichen Unterlagen und allfälligen Einsprachen direkt den für die Zusatzbewilligung zu-
ständigen Behörden zu. 

2 Die für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden übermitteln ihren Entscheid sowie 
einen allfälligen Einspracheentscheid direkt der Gemeinde. Die kommunale Baubehör-
de eröffnet Entscheide über Zusatzbewilligungen nach Überprüfung der inhaltlichen 
Abstimmung gleichzeitig mit dem Bauentscheid. 

3 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen wer-
den, wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt 
zugunsten der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind. 
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4 Wird eine Zusatzbewilligung verweigert, weist die kommunale Baubehörde auch das 
Baugesuch ab, sofern dieses nicht teilweise oder mit Nebenbestimmungen bewilligt 
werden kann. 

Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 

1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen Art. 56 KRVO 

1 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen leitet die kommunale Baubehörde, sofern 
sie die Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Ge-
suche für Zusatzbewilligungen zusammen mit dem BAB-Gesuch mit allen Unterlagen 
und begründetem Antrag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig übermittelt sie der 
Fachstelle allfällige Einsprachen zusammen mit ihrer Stellungnahme. 

2 Die Fachstelle holt, sofern sie die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-
Bewilligung als erfüllt betrachtet, bei der zuständigen Behörde unter Ansetzung einer 
Erledigungsfrist den Entscheid über die Zusatzbewilligung und Einsprachen ein. 

3 Zusatzbewilligungen nach der Feuerpolizei- und Zivilschutzgesetzgebung sowie Bewil-
ligungen für Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten nach der Gewässer-
schutzgesetzgebung holt die Gemeinde auch bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen direkt bei den dafür zuständigen Behörden ein. 

2. Bereinigung, Schiedsstelle Art. 57 KRVO 

1 Erachtet die für eine Zusatzbewilligung zuständige kantonale Fachbehörde die Voraus-
setzungen für die Erteilung einer Zusatzbewilligung zu einem Bauvorhaben ausserhalb 
der Bauzone für nicht gegeben, teilt sie dies der Fachstelle in einer vorläufigen Stel-
lungnahme mit. 

2 Hält die Fachstelle die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-Bewilligung für er-
füllt, führt sie mit der betreffenden Behörde ein Bereinigungsgespräch. 

3 Einigen sich die beteiligten Behörden auf Erteilung der Zusatzbewilligung, wird diese 
den Parteien gemäss den nachfolgenden Artikeln eröffnet. Einigen sie sich auf eine 
Verweigerung der Zusatzbewilligung, weist die Fachstelle das BAB-Gesuch ab und er-
öffnet den Entscheid zusammen mit dem ablehnenden Entscheid über die Zusatzbewil-
ligung den Parteien. 

4 Kommt keine Einigung zustande, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schieds-
stelle. Schiedsstelle ist bei Konflikten mit Amtsstellen, die dem gleichen Departement 
unterstehen wie die Fachstelle, das Departement, ansonsten die Regierung. 
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3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide Art. 58 KRVO 

1 Liegen alle Zusatzbewilligungen vor, übermittelt die Fachstelle diese zusammen mit 
der BAB-Bewilligung der kommunalen Baubehörde, welche die Entscheide den Ge-
suchstellenden zusammen mit dem Bauentscheid eröffnet. 

2 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen wer-
den, wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt 
zugunsten der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind. 

4. Gesamtentscheid Art. 59 KRVO 

1 Die Fachstelle erlässt einen Gesamtentscheid, wenn 

1. sie und die beteiligten Fachbehörden sich im konkreten Fall darauf geeinigt haben, 

2. sie und die Fachbehörden dies generell für eine bestimmte Art von Zusatzbewilli-
gungen vereinbart haben, oder  

3. Stellungnahmen von beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen oder Einspra-
chen vorliegen. 

2 Die Fachstelle teilt den Gesamtentscheid der kommunalen Baubehörde mit, die ihn den 
Parteien zusammen mit dem Bauentscheid eröffnet. 

BAUKONTROLLEN 

Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme Art. 60 KRVO 

1 Die kommunale Baubehörde prüft die Ausführung der Bauvorhaben auf ihre Überein-
stimmung mit der Baubewilligung, der BAB-Bewilligung und allfälligen Zusatzbewilli-
gungen, soweit die Kontrollen nicht den für die Zusatzbewilligung zuständigen Behör-
den obliegen. Sie kontrolliert mindestens das Schnurgerüst und die Höhenfixpunkte. 
Anschlüsse an öffentliche Versorgungs- und Entsorgungsanlagen werden vor dem Ein-
decken kontrolliert. 

2 Die Bauherrschaft meldet der kommunalen Baubehörde unverzüglich die Bauvollen-
dung. Diese führt die Bauabnahme durch. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
meldet die kommunale Baubehörde der Fachstelle, ob das ausgeführte Bauvorhaben 
der BAB-Bewilligung entspricht. Bei Abweichungen übermittelt sie der Fachstelle die 
Ausführungspläne. 

3 Die kommunale Baubehörde kann Private mit den Baukontrollen beauftragen. 



Gemeinde Valendas: Baugesetz, STW AG für Raumplanung, Anhang 2, Kantonale Gesetze/Verordnungen 40 

4 Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung in Angriff genommen oder abweichend von 
bewilligten Plänen oder Auflagen in der Baubewilligung ausgeführt, verfügt die kom-
munale Baubehörde, in dringlichen Fällen eines ihrer Mitglieder oder der Vorsteher be-
ziehungsweise die Vorsteherin des Bauamtes oder der Gemeindeschreiber bezie-
hungsweise die Gemeindeschreiberin, die Einstellung der Bauarbeiten. Gleichzeitig for-
dert die verfügende Behörde oder Amtsperson die Bauherrschaft zur Einreichung eines 
nachträglichen Baugesuchs auf. 

5 Baueinstellungsverfügungen sind sofort vollstreckbar. 

Baurechtswidrige Zustände  Art. 61 KRVO 

1 Bestehen Anzeichen für formell oder materiell baurechtswidrige Zustände, wird nach 
einer Vorankündigung eine nachträgliche Baukontrolle durchgeführt. 

2 Ergibt die Baukontrolle Anhaltspunkte für eine Verletzung von Bauvorschriften, fordert 
die kommunale Baubehörde die Betroffenen auf, ein nachträgliches Baugesuch einzu-
reichen. 

3 Stellt die zuständige Behörde bei der Prüfung des nachträglichen Baugesuchs bezie-
hungsweise BAB-Gesuchs eine Verletzung materieller Bauvorschriften fest, eröffnet sie 
ein Verfahren auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands und ein Bussverfah-
ren. 

VERANTWORTLICHKEIT, WIEDERHERSTELLUNG, STRAFE 

Verantwortlichkeit, Haftung Art. 93 KRG 

1 Für die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, die Übereinstimmung der ausgeführ-
ten Bauten und Anlagen mit den bewilligten Plänen und dem Baugespann sowie für die 
Einhaltung von Nebenbestimmungen sind Bauherrschaften, Eigentümerinnen und Ei-
gentümer, sonstige Berechtigte sowie die mit der Projektierung und Ausführung von 
Bauvorhaben beauftragten Personen verantwortlich. 

2 Kanton und Gemeinden übernehmen durch die Bewilligung und Kontrolle von Bauten 
und Anlagen keine Haftung für Konstruktion, Festigkeit, Materialeignung und Sicherheit 
der ausgeführten Bauten und Anlagen. 

Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands Art. 94 KRG 

1 Materiell vorschriftswidrige Zustände sind auf Anordnung der zuständigen Behörde zu 
beseitigen, gleichgültig, ob für deren Herbeiführung ein Bussverfahren durchgeführt 
wurde. 
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2 Zuständig für den Erlass und die Durchsetzung von Wiederherstellungsverfügungen ist 
die kommunale Baubehörde. Bei vorschriftswidrigen Zuständen ausserhalb der Bauzo-
nen trifft die BAB-Behörde die erforderlichen Massnahmen, sofern die kommunale 
Baubehörde trotz Aufforderung durch den Kanton untätig bleibt. Die dem Kanton dar-
aus erwachsenden Kosten werden der Gemeinde belastet, soweit sie nicht den Pflichti-
gen überbunden werden können oder uneinbringlich sind. 

3 Die Pflicht zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands obliegt sowohl den Ei-
gentümerinnen oder Eigentümern als auch Personen, die den rechtswidrigen Zustand 
herbeigeführt haben. Kommen die Pflichtigen einer rechtskräftigen Wiederherstel-
lungsverfügung innert Frist nicht nach, lässt die zuständige Behörde nach erfolgter An-
drohung die verfügten Massnahmen auf Kosten der Säumigen durch Dritte vornehmen. 

4 Muss die zuständige Behörde aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder des Vertrau-
ensschutzes von der Anordnung von Wiederherstellungsmassnahmen ganz oder teil-
weise absehen, erlässt sie eine Verfügung, dass der gesetzwidrige Zustand geduldet 
wird (Duldungsverfügung). 

Busse Art. 95 KRG 

1 Wer dieses Gesetz oder darauf beruhende Erlasse und Verfügungen des Kantons oder 
der Gemeinden verletzt, wird mit Busse zwischen 200 Franken und 40 000 Franken be-
straft. In besonders schweren Fällen, insbesondere bei Gewinnsucht, ist die zuständige 
Behörde an dieses Höchstmass nicht gebunden. Widerrechtliche Gewinne werden nach 
den Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches eingezogen.2 

2 Strafbar ist die vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlung, begangen durch die nach 
Artikel 93 verantwortlichen Personen. Anstelle einer juristischen Person, einer Kollek-
tiv- oder Kommanditgesellschaft, einer Einzelfirma oder einer Personengesamtheit oh-
ne Rechtspersönlichkeit sind die natürlichen Personen strafbar, die für sie gehandelt 
haben oder hätten handeln sollen. Für Bussen und Kosten haftet die juristische Person, 
die Gesellschaft oder die Personengesamtheit solidarisch. 

3 Zuständig für die Bestrafung ist die kommunale Baubehörde. In Fällen, wo die Wieder-
herstellung des rechtmässigen Zustands von der BAB-Behörde angeordnet wird, ist 
diese für die Bestrafung zuständig. 

4 Der Strafanspruch verjährt innerhalb von fünf Jahren seit Beendigung der strafbaren 
Handlung. Die absolute Verjährung tritt nach zehn Jahren ein. Die Strafe einer Wider-
handlung verjährt in fünf Jahren. 

                                                      
 
2 SR 311.0 
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Verfahrenskosten Art. 96 KRG 

1 Die Gemeinden erheben für ihren Aufwand im Baubewilligungsverfahren und in weite-
ren baupolizeilichen Verfahren Gebühren. Auslagen für Leistungen Dritter wie Fachgut-
achten, Beratungen sowie Grundbuchkosten sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten. 

2 Kostenpflichtig ist, wer den Aufwand durch Gesuche aller Art oder durch sein Verhalten 
verursacht hat. Die sich aus der Behandlung von Einsprachen ergebenden Kosten sind 
den Einsprechenden zu überbinden, wenn die Einsprache abgewiesen oder darauf nicht 
eingetreten wird. Diesfalls können die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer 
angemessenen ausseramtlichen Entschädigung an die Gesuchstellenden verpflichtet 
werden. 

3 Die Gemeinden regeln die Bemessung und Erhebung der Gebühren in einer Gebühren-
verordnung. 

4 Die BAB-Behörde erhebt für BAB-Entscheide sowie für Buss- und Wiederherstellungs-
verfügungen bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen von den Gesuchstellenden be-
ziehungsweise Parteien Gebühren, welche aus einer Staatsgebühr bis 3 000 Franken, 
einer Kanzleigebühr und dem Ersatz allfälliger Barauslagen bestehen. Bei ausseror-
dentlichen Umständen kann die Staatsgebühr angemessen erhöht werden. 

5 Vorbehalten bleiben Gebühren für Zusatzbewilligungen und Umweltverträglichkeitsprü-
fungen nach Massgabe der jeweiligen Spezialgesetzgebung. 

 


